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Hinweis: 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter sowie die Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW.) stehen im Intranet des Landes NRW zur Verfügung. 
Im Innenministerium ergibt sich der Zugang von der Homepage aus über das Befehlsfeld „Gesetze 
Erlasse". 
Von anderen Ressorts aus erfolgt der Zugang über „Externe Informationsangebote, Ressortübergreifende 
Informationen" und unter Landesrecht „Gesetz- und Verordnungsblatt". 

Die Gesetz- und Verordnungsblätter, die Ministerialblätter sowie die Sammlung aller geltenden Gesetze 
und Verordnungen des Landes· NRW (SGV. NRW.) werden auch im Internet angeboten. 
Der Zugang ergibt sich über die Homepage des Innenministeriums NRW (Adresse: http:/ /www.im.nrw.de) 
und dort über das Befehlsfeld „Gesetze, Verordnungen, Erlasse". 

Die Sammlung aller geltenden Gesetze und Verordnungen des Landes NRW (SGV. NRW) ist auch auf 
CD-ROM erhältlich. Die CD-ROM gewährt auch das Recht zur Nutzung des Internet-Angebotes der 
Redaktion (GV. NRW., SGV. NRW., MBl. NRW.). Bestellformulare finden sich in der Nummer 32, Seite 465 
des GV. NRW. 1999, ebenso im Internet-Angebot. 

Zur Zeit befindet sich die Redaktion in einer Phase der Umstellung auf elektronische Arbeitsweise. Dies 
hat leider zur Folge, daß Ergänzungslieferungen zur SGV. NRW. nur verzögert erstellt werden können. 
Die Redaktion bemüht sich, die noch ausstehenden Nachlieferungen so schnell wie möglich zu erstellen. 

Wir bitten um Ihr Verständnis. 
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2251 
Bekanntmachung 

zum Vierten Staatsvertrag 
zur Anderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(Vierter tlundfunkänderungsstaatsvertrag) 
Vom 1. Februar 2000 

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 10. Dezember 
1999 gemäß A1~tikel 66 Satz. 2 der Landesverfassung_ dem 
Vierten Staatsvertrag zur Anderung rundfunkrechthcher 
Staatsverträge (Vierter Rundfunkänderungsstaatsver­
trag) zugestimmt. 

Der Staatsvertrag wird nachfolgend bekannt gemacht. 

DPr Ta2 des Inkrafttretens des Staatsvertrages wird 
gemäß Artikel 8 Abs. (2) gesondert bekannt gemacht. 

Düsseldorf, den L Februar 2000 

Der Niinisterpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

(L.S.) Wolfgang Clement 

Vierter Staatsvertrag 
zur Änderung rundfunkrechtlicher Staatsverträge 

(Vierter Rundfunkänderungsstaatsvertrag) 

Das Land Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayern, 
das Land Berlin, 
das Land Brandenburg, 
die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land Hessen, 
das Land Mecklenburg-Vorpommern., 
das Land Niedersachsen, 
das Land Nordrhein-Westfalen, 
das Land Rheinland-Pfalz, 
das Saarland, 
der Freistaat Sachsen, 
das Land Sachsen-Anhalt, 
das Land Schleswig-Holstein und 
der Freistaat Thüringen 

schließen, zugleich zur Umsetz.ung der Richtlinie 95/47/ 
EG sowie der Richtlinie 97 /36/EG, nachstehenden Staats­
vertrag: 

Artikel 1 
Änderung 

des Rundfunkstaatsvertrages 

Der Rundfunkstaatsvertrag vom 31. August 1991, zu­
letzt geändert durch den Mediendienste-?taat~vertrag 
vom 20. Januar bis 12. Februar 1997, wird wie folgt 
geändert: 

1. Das Inhaltsverzeichnis wird wie folgt geändert: 

a) Nach ,,§ 2 Begriffsbestimmungen" wird folgender 
§ 2 a eingefügt: 
,,§ 2a Allgemeine Programmgrundsätze". 

b) Nach,,§ 5 Kurzberichterstattung" wird folgender 
§ 5 a eingefügt: 
,,§ 5a Übertragung von Großereignissen". 

c) Die Bezeichnung von § 7 wird wie folgt gefasst: 
,,§ 7 Inhalte von Werbung und Teleshopping, 
Kennzeichnung". · 

d) Die Bezeichnung von § 10 wird wie folgt gefasst: 
,,§ 10 Berichterstattung, Informationssendungen, 
Meinungsumfragen". 

e) Die Bezeichnung von § 18 wird wie folgt gefasst: 
,,§ 18 Ausschluss von Teleshopping". 

f) Die Bezeichnung von § 19 wird wie folgt gefasst: 
,,§ 19 Satellitenfernsehprogramme, digitale Ange­
bote für ARD und ZDF". 

g) Die Bezeichnung des 5. Unterabschnittes des III 
Abschnittes wird wie folgt gefasst: 
,,5. Unterabschnitt Finanzierung, Werbung, Tele­
shopping". 

h) Die Bezeichnung von § 44 wird wie folgt gefasst: 
,,§ 44 Einfügung von Werbung und Teleshopping". 

i) Nach,,§ 45 Dauer der Werbung" werden folgende 
§§ 45 a und 45 b eingefügt: 
,, § 45 a Teleshopping-Fenster 
§ 45b Eigenwerbekanäle". 

j) Die Bezeichnung des 6. Unterabschnittes des III. 
Abschnittes wird wie folgt gefasst: 

6. Unterabschnitt Datenschutz, Revision, Ord-· 
;;_ungswidrigkeiten, Strafbestimmung". 

k) Die Bezeichnung von§ 47 wird wie folgt gefasst: 
§ 47 Grundsätze für die Verarbeitung personen--

bezogener Daten". · 

1) Nach,,§ 47 Grundsätze für die Verarbeitung per-­
sonenbezogener Daten" werden folgende §§ 47 a 
bis 4 7 f eingefügt: 

§ 47 a Datenschutzrechtliche Pflichten des Ver-­
;nstalters 
§ 47b Bestandsdaten 
§ 47 c Nutzungs- und Abrechnungsdaten 
§ 47 d Auskunftsrecht des Nutzers 
§ 47 e Datenschutz-Audit 
§ 47f Aufsicht". 

m) Nach ,,§ 49 Ordnungswidrigkeiten" wird.folgen-­
der § 49 a eingefügt: 
,,§ 49a Strafbestimmung". 

n) Im V. Abschnitt wird vor,,§ 54 Kündigung" fol-· 
gender § 53 a eingefügt: 
,,§ 53a ÜbergangsbestJmmung". 

2. § 2 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 Satz 3 2. Halbsatz wird wie folgt gefasst: 
§ 20 Abs. 2 und § 52 Abs. 2 bis 5 diese1; 

Staatsvertrages bleiben unberührt." 

b) In Absatz 2 Nr. 4 wird der Punkt durch ein Komrrw 
ersetzt und werden folgende Nummern 5 bis !l 
angefügt: 

„5. Werbung jede Äußerung bei der Ausübung 
eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder 
freien Berufs, die im Rundfunk von einem 
öffentlich-rechtlichen oder privaten Veran-• 
stalter entweder gegen Entgelt oder eine ähnli•• 
ehe Gegenleistung oder als Eigenwerbung ge­
sendet wird mit dem Ziel, den Absatz von 
Waren oder die Erbringung von Dienstleistun­
gen, einschließlich unbeweglicher Sachen, 
Rechte und Verpflichtungen, gegen Entgelt zu 
fördern. § 7 Abs. 8 bleibt unberührt, 

6. Schleichwerbung die Erwähnung oder Dar­
stellung von Waren, Dienstleistungen, Namen, 
Marken oder Tätigkeiten eines Herstellers von 
Waren oder eines Erbringers von Dienstlei­
stungen in Programmen, wenn sie vom Veran­
stalter absichtlich zu Werbezwecken vorgese­
hen ist und die Allgemeinheit hinsichtlich des 
eigentlichen Zwecks dieser Erwähnung oder 
Darstellung irreführen kann. Eine Erwähnung 
oder Darstellung gilt insbesondere dann als zu 
Werbezwecken beabsichtigt, wenn sie gegen 
Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung er­
folgt, 

7. Sponsoring jeder Beitrag einer natürlichen 
oder juristischen Person oder einer Personen-
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vereinigung, die an Rundfunktätigkeiten oder 
an der Produktion audiovisueller Werke nicht 
beteiligt ist, zur direkten oder indirekten Fi­
nanzierung einer Sendung, um den Namen, die 
Marke, das Erscheinungsbild der Person oder 
Personenvereinigung, ihre Tätigkeit oder ihre 
Leistungen zu fördern, 

8. Teleshopping die Sendung direkter Angebote 
an die Offentlichkeit für den Absatz von 
Waren oder die Erbringung von Dienstleistun­
gen, ein~chließlich unbeweglicher Sachen, 
Rechte und Verpflichtungen, gegen Entgelt, 

9. Programmbouquet die Bündelung von Pro­
grammen und Diensten, die in digitaler Tech­
nik unter einem elektronischen Programmfüh­
rer verbreitet werden." 

3. Nach § 2 wird folgender § 2 a eingefügt: 

,,§ 2a 
Allgemeine Programmgrundsätze 

Die in der Arbeitsgemeinschaft der öffentlich­
rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik 
Deutschland (ARD) zusammengeschlossenen Lan­
desrundfunkanstalten, das Zweite Deutsche Fernse­
hen (ZDF) und alle Veranstalter bundesweit verbrei­
teter Fernsehprogramme haben in ihren Sendungen 
die Würde des Menschen zu achten und zu schützen. 
Sie sollen dazu beitragen, die Achtung vor Leben, 
Freiheit und körperlicher Unversehrtheit, vor Glau­
ben und Meinung anderer zu stärken. Die sittlichen 
und religiösen Überzeugungen der Bevölkerung sind 
zu achten. Weitergehende landesrechtliche Anforde­
rungen an die Gestaltung der Sendungen sowie § 41 
dieses Staatsvertrages bleiben unberührt." 

4. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Sendungen sind unzulässig, wenn sie 

1. gegen Bestimmungen des Strafgesetzbuches 
verstoßen, 

2. den Krieg verherrlichen, 

3. offensichtlich geeignet sind, Kinder oder Ju­
gendliche sittlich schwer zu gefährden, 

4. Menschen, die sterben oder schweren körperli­
chen oder seelischen Leiden ausgesetzt sind 
oder waren, in einer die Menschenwürde verlet­
zenden Weise darstellen und ein tatsächliches 
Geschehen ·wiedergeben, ohne dass ein überwie­
gendes berechtigtes Interesse gerade an dieser 
Form der Berichterstattung vorliegt; eine Ein­
willigung ist unbeachtlich, 

5. in sonstiger Weise die Menschenwürde verlet­
zen." 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 
,,(3) Sendungen, die ganz oder im wesentlichen 
mit Schriften inhaltsgleich sind, die in die Liste 
nach § 1 des Gesetzes über die Verbreitung 
jugendgefährdender Schriften und Medienin­
halte aufgenommen sind, sind unzulässig. Auf 
Antrag des Intendanten können die jeweils 
zuständigen Organe der in der ARD zusammen­
geschlossenen Landesrundfunkanstalten und 
des ZDF sowie auf Antrag des Veranstalters die 
zuständige Landesmedienanstalt eine Ausstrah­

-lung abweichend von Satz 1 zwischen 23.00 Uhr 
und 6.00 Uhr gestatten, wenn die mögliche 
sittliche Gefährdung von Kindern oder Jugend­
lichen unter Berücksichtigung aller Umstände 
nicht als schwer angesehen werden kann. Im 
Falle der Ablehnung einer Ausnahme von Satz 1 
kann - ein erneuter Ausnahmeantrag gestellt 
werden, wenn durch Bearbeitung solche Teile 
verändert worden sind, die die Indizierung 
offenkundig veranlasst haben." 

c) Es werden folgende Absätze 4 und 5 eingefügt: 
,,(4) Sendungen, die nach den vorstehenden 
Bestimmungen nur zwischen 22.00 Uhr und 6.00 
Uhr verbreitet werden dürfen, müssen durch 
akustische Zeichen angekündigt oder durch 
optische Mittel während der gesamten Sendung 
kenntlich gemacht werden. 

(5) Die Landesmedienanstalten können für digi­
tal verbreitete Programme des privaten Fernse­
hens durch übereinstimmende Satzungen festle­
gen, unter welchen Voraussetzungen von den 
Sendezeitbeschränkungen der Absätze 2 und 3 
ganz oder teilweise abgewichen werden kann, 
sofern der Veranstalter diese Sendungen nur 
mit einer allein für diese verwandten Technik 
verschlüsselt und vorsperrt. Der Veranstalter 
hat sicherzustellen, dass die Freischaltung 
durch den Nutzer nur für die Dauer der jeweili­
gen Sendung oder des jeweiligen Films möglich 
ist. Die Landesmedienanstalten bestimmen in 
den Satzungen nach Satz 1, welche Anforderun­
gen an die Verschlüsselung und Vorsperrung 
von Sendungen zur Gewährleistung eines effek­
tiven Jugendschutzes zu stellen sind." 

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6 und die 
Verweisung „nach den Absätzen 2 oder 3" wird 
ersetzt durch die Verweisung „nach den Absät­
zen 2, 3 oder 5". 

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 7 und wie 
folgt geändert: 

aa) In Satz 1 werden zweimal die Worte „und 
Absatz 3 Satz l" gestrichen. 

bb) Es wird folgender Satz 2 eingefügt: 
„Für sonstige Sendeformate können sie im 
Einzelfall zeitliche Beschränkungen vor­
Sfihen, wenn deren Ausgestaltung nach 
Thema, Themenbehandlung, Gestaltung 
oder Präsentation in einer Gesamtbewer­
tung einem Verstoß nach Absatz 2 Satz 1 
1. Halbsatz gleichkommt." 

cc) Der bisherige Satz 2 wird Satz 3. 

f) Der'bisherige Absatz 6 wird Absatz 8. 

g) Es wird folgender Absatz 9 angefügt: 
,,(9) Die Landesmedienanstalten veröffentlichen 
erstmals zum 31. Dezember 2001 und danach alle 
zwei Jahre gemeinsam einen Bericht über die 
Durchführung der Absätze 1 bis 8, der insbeson­
dere über die Eptwicklung der veranstalterseiti­
gen Verschlüsselung und Vorsperrung von Sen­
dungen nach Absatz 5, der Praxis und Akzep­
tanz in den Haushalten und der Erforderlichkeit 
von Sendezeitbeschränkungen Auskunft gibt. 
Der Bericht soll auch eine vergleichende Ana­
lyse zu internationalen Entwicklungen enthal­
ten." 

5. Nach§ 5 wird folgender§ 5a eingefügt: 

,,§ 5a 
Übertragung von Großereignissen 

(1) Die Ausstrahlung im Fernsehen von Ereignissen 
von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung (Groß­
ereignisse) in der Bundesrepublik Deutschland ver­
schlüsselt und gegen besonderes Entgelt ist nur 
zulässig, wenn der Fernsehveranstalter selbst oder ein 
Dritter zu angemessenen Bedingungen ermöglicht, 
dass das Ereignis zumindest in einem frei empfangba­
ren und allgemein zugänglichen F_ernsehprogramm.in 
der Bundesrepublik Deutschland zeitgleich oder, so­
fern wegen parallel laufender Einzelereignisse nicht 
möglich, geringfügig zeitversetzt ausgestrahlt werden 
kann. Besteht keine Einigkeit über die Angemessen­
heit der Bedingungen, sollen die Parteien rechtzeitig 
vor dem Ereignis ein Schiedsverfahren nach 
§§ 1025 ff. der Zivilprozessordnung vereinbaren; 
kommt die Vereinbarung eines Schiedsverfahrens aus 
Gründen, die der Fernsehveranstalter oder der Dritte 
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zu vertreten haben, nicht zustande, gilt die Übertra­
gung nach Satz 1 ais nicht zu angemessenen Bedin­
gungen ermöglicht. Als allgemein zugängliches Fern­
sehprograrnm gilt nur ein Programm, das in mehr als 
zwei Drittel der Haushalte tatsächlich empfangbar 
ist. 

(2) Großereignisse im Sinne dieser Bestimmung sind: 

1. Olympische Sommer- und Winterspiele, 

2. bei Fußball-Europa- und -Weltmeisterschaften 
alle 2,piele mit deutscher Beteiligung sowie unab­
hängig von einer deutschen Beteiligung das Eröff­
mmgsspiel, die Halbfinal:3piele und das Endspiel, 

3. die Halbfinalspiele und das Endspiel um den 
Vereinspokal des Deutschen Fußball-Bundes, 

4. Heim- und Auswärtsspiele der deutschen Fußball­
nationalmannschaft, 

5. Endspiele der europäischen Vereinsmeisterschaf­
ten im Fußball (Champions League, DEFA-Cup) 
bei deutscher Beteiligung. 

Bei Großereignissen, die aus mehreren Einzelereig­
nissen bestehen, gilt jedes Einzelereignis als Groß­
ereignis. Die Aufnahme oder Herausnahme von Er­
eignissen in diese Bestimmung ist nur durch Staats­
vertrag aller Länder zulässig. 

(3) Teilt ein IVIitgliedstaat der Europäischen Union 
seine Bestimmungen über die Ausstrahlung von 
Großereignissen nach Artikel 3 a der Richtlinie 89/ 
552/EWG des Rates zur Koodinierung bestimmter 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitglied­
staaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit in 
der Fassung der Richtlinie 97/36/EG des Europäi­
schen Parlaments und des Rates der Europäischen 
Kommission mit und erhebt die Kommission nicht 
binnen drei Monaten seit der Mitteilung Einwände 
und ·werden die Bestimmungen de~ betreffenden 
Mitgliedstaates im Amtsblatt der Eurbpäischen Ge­
meinschaften veröffentlicht, ist die Ausstrahlung von 
Großereignissen verschlüsselt und gegen Entgelt für 
diesen lVIitgliedstaat nur zulässig, wenn der Fernseh­
veranstalter nach den im Amtsblatt veröffentlichten 
Ilestimmungen des betreffenden Mitgliedstaates eine 
Ubertragung in einem frei zugänglichen Programm 
ermöglicht. Satz 1 gilt nicht für die Übertragung von 
Großereignissen für andere Mitgliedstaaten, an denen 
Fernsehveranstalter vor dem 30. Juli 1997 Rechte zur 
ausschließlichen verschlüsselten Übertragung gegen 
Entgelt für diesen IVIitgliedstaat erworben haben. 

(4) Sind Bestimmungen eines Staates, der das Europä­
ische Ubereinkommen über das grenzüberschreitende 
Fernsehen in der Fassung des Änderungsprotokolls 
vom 9. September 1998 ratifiziert ha~, nach dem 
Verfahren nach Artikel 9a Abs. 3 des Ubereinkom­
mens veröffentlicht, so gilt diese Regelung für Veran­
stalter in der Bundesrepublik Deutschland nach 
Maßgabe des Satzes 4, es sei dem1, die Ministerpräsi­
denten der Länder versagen der Regelung innerhalb 
einer Frist von sechs Monaten durch einstimmigen 
Beschluss die Anerkennung. Die Anerkennung kann 
nur versagt werden, wenn die Bestimmungen des 
betreffenden Staates gegen das Grundgesetz oder die 
Europäische Konvention zum Schutze der Menschen­
rechte und Grundfreiheiten verstoßen. Die für Veran­
stalter in der Bundesrepublik Deutschland nach dem 
vorbezeichneten Verfahren geltenden Bestimmungen 
sind in den amtlichen Veröffentlichungsblättern der 
Länder bekannt zu machen. Mit dem Tag der letzten 
Bekanntmachung in den Veröffentlichungsblättern 
der Länder ist die Ausstrahlung von Großereignissen 
verschlüsselt und gegen Entgelt für diesen betreffen­
den Staat nur zulässig, wenn der Fernsehveranstalter 
nach den veröffentlic~ten Bestimmungen des betref­
fenden Staates eine Ubertragung dort in einem frei 
zugänglichen Programm ermöglicht. 

(5) Verstößt ein Veranstalter gegen die Bestimmungen 
der Absätze 3 und 4, so kann die Zulassung widerru­
fen werden. Statt des Widerrufs kann die Zulassung 
mit Nebenbestimmungen versehen werden, soweit 
dies ausreicht, den Verstoß zu beseitigen." 

6. §§ 7 und 8 werden wie folgt gefasst: 

,,§ 7 
Inhalte von Werbung und 

Teleshopping, Kennzeichnung 

(1) Werbung und Teleshopping dürfen nicht irrefüh­
ren, den Interessen der Verbraucher nicht schaden 
und nicht Verhaltensweisen fördern, die die Ge­
sundheit oder Sicherheit der Verbraucher sowie den 
Schutz der Umwelt gefährden. Werbung und Tele­
shopping, die sich auch an Kinder oder Jugendliche 
richten oder bei denen Kinder oder Jugendliche 
eingesetzt werden, dürfen nicht ihren Interessen 
schaden oder ihre Unerfahrenheit ausnutzen. Tele­
shopping darf darüber hinaus Minderjährige nicht 
dazu anhalten, Kauf- oder Miet- bzw. Pachtverträge 
für Waren oder Dienstleistungen zu schließen. 

(2) Werbung oder Werbetreibende dürfen das übrige 
Programm inhaltlich und redaktionell nicht beein­
flussen. Satz 1 gilt für Teleshopping-Spots, Teleshop­
ping-Fenster und deren Anbieter entsprechend. 

(3) Werbung und Teleshopping müssen als solche klar 
erkennbar sein. Sie müssen im Fernsehen durch 
optische Mittel, im Hörfunk durch akustische Mittel 
eindeutig von anderen Programmteilen getrennt sein. 
In der Werbung und im Teleshopping dürfen keine 
unterschwelligen Techniken eingesetzt werden. 

(4) Eine Teilbelegung des ausgestrahlten Bildes mit 
Werbung ist zulässig, wenn die Werbung vom übrigen 
Programm eindeutig optisch getrennt und als solche 
gekennzeichnet ist. Diese Werbung wird auf die 
Dauer der.Spotwerbung nach§§ 15 und 45 angerech­
net. § 14 Abs. 1 und § 44 Abs. 1 gelten entsprechend. 

(5) Dauerwerbesendungen sind zulässig, wenn der 
Werbecharakter erkennbar im Vordergrund steht und 
die Werbung einen wesentlichen Bestandteil der 
Sendung darstellt. Sie müssen zu Beginn als Dauer­
werbesendung angekündigt und während ihres ge­
samten Verlaufs als solche gekennzeichnet werden. 

(6) Schleichwerbung und entsprechende Praktiken 
sind unzulässig. Die Einfügung virtueller Werbung in 
Sendungen ist zulässig, wenn 

1. am Anfang und am Ende der betreffenden Sen­
dung darauf hingewiesen wird 

und 

2. durch sie eine am Ort der Übertragung ohnehin 
bestehende Werbung ersetzt wird. 

Andere Rechte bleiben unberührt. 

(7) In der Fernsehwerbung und beim Teleshopping im 
Fernsehen dürfen keine Personen auftreten, die regel­
mäßig Nachrichtensendungen oder Sendungen zum 
politischen Zeitgeschehen vorstellen. 

(8) Werbung politischer, weltanschaulicher oder reli­
giöser Art ist unzulässig. Satz 1 gilt für Teleshopping 
e.ntsprechend. Unentgeltliche Beiträge im Dienst der 
Offentlichkeit einschließlich von Spendenaufrufen zu 
Wohlfahrtszwecken gelten nicht als Werbung im 
Sinne von Satz 1. § 42 bleibt unberührt. 

§ 8 
Sponsoring 

(1) Bei Sendungen, die ganz oder teilweise gesponsert 
werden, muss zu Beginn oder am Ende auf die 
Finanzierung durch den Sponsor in vertretbarer 
Kürze deutlich hingewiesen werden; der Hinweis ist 
in diesem Rahmen auch durch Bewegtbild möglich. 
Neben oder anstelle des Namens c'l.es Sponsors kann 
auch dessen Firmenemblem oder eine Marke einge­
blendet werden. 

(2) Inhalt und Programmplatz einer gesponserten 
Sendung dürfen vom Sponsor nicht in der Weise 
beeinflusst werden, dass die Verantwortung und .die 
redaktionelle Unabhängigkeit des Rundfunkveran­
stalters beeinträchtigt werden. 

(3) Gesponserte Sendungen dürfen nicht zum Ver­
mf, zum Kauf oder zur Miete oder Pacht von 
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Erzeugnissen oder Dienstleistungen des Sponsors 
oder eines Dritten, vor allem durch entsprechende 
besondere Hinweise, anregen. 

(4) Sendungen dürfen nicht von Unternehmen ge­
sponsert werden, deren Haupttätigkeit die Herstel­
lung von Zigaretten und anderen Tabakerzeugnissen 
ist. 

(5) Beim Sporn:oring von Sendungen durch Unterneh­
men, deren Tätigkeit die Herstellung oder den Ver­
kauf von Arzneimitteln und medizinischen Behand­
lungen umfasst, darf für den Namen oder das Image 
des Unternehmens gesponsert werden, nicht jedoch 
für bestimmte Arzneimittel oder medizinische Be­
hancllungen, die nur auf ärztliche Verordnung erhält­
lich sind. 

(6) Nachrichtensendungen und Sendungen zum poli­
tischen Zeitgeschehen dürfen nicht gesponsert wer­
den." 

7. § 10 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 10 
B erich tersta ttung, 

Informationssendungen, Meinungsumfragen 

(1) Berichterstathmg und Informationssendungen ha­
ben den anerkannten journalistischen Grundsätzen, 
auch beim Einsatz virtueller Elemente, zu entspre­
chen. Sie müssen unabhängig und sachlich sein. 
Nachrichten sind vor ihrer Verbreitung mit der nach 
den Umständen gebotenen Sorgfalt auf Wahrheit und 
Herkunft zu prüfen. Kommentare sind von der Be­
richterstattung deutlich zu trennen und unter Nen­
nung des Verfassers als solche zu kennzeichnen. 

(2) Bei der Wiedergabe von Meinungsumfragen, die 
von Rundfunkveranstaltern durchgeführt werden, ist 
ausdrücklich anzugeben, ob sie repräsentativ sind." 

8. § 14 \vird wie folgt gefasst: 

,,§ 14 
Einfügung der Werbung 

(1) Übertragungen von Gottesdiensten sowie Sendun­
gen für Kinder dürfen nicht durch Werbung oder 
Teleshopping-Spots unterbrochen werden. 

(2) Fernsehwerbung und Teleshopping-Spots müssen 
zwischen den Sendungen eingefügt werden. Einzeln 
gesendete Werbe- und Teleshopping-Spots müssen 
die Ausnahme bilden. Unter den in den Absätzen 3 
und 4 genannten Voraussetzungen können Werbung 
und Teleshopping-Spots auch in die laufenden Sen­
dungen eingefügt werden, sofern der gesamte Zusam­
menhang und der Charakter der Sendung nicht 
beeinträchtigt werden und sofern nicht gegen die 
Rechte von Rechteinhabern verstoßen wird. 

(3) Fernsehsendungen von mehr als 45 Minuten Dauer 
dürfen einmal Werbeeinschaltungen und Teleshop­
ping-Spots enthalten; dies gilt auch bei Unterteilun­
gen der Sendungen. Bei der Übertragung von Ereig­
nissen und Darbietungen, die Pausen enthalten, dür­
fen Werbung und Teleshopping-Spots nur zwischen 
den eigenständigen Teilen oder in den Pausen einge­
fügt werden. Die Berechnung der Dauer einer Sen­
dung richtet sich nach deren programmierter Sende­
zeit. 

(4) Bei der Übertragung von Sportereignissen, die 
Pausen enthalten, dürfen Werbung und Teleshop­
ping-Spots abweichend von Absatz 3 Satz 1, jedoch 
nur in den Pausen, ausgestrahlt werden. 

(5) Richten sich Werbung oder Teleshopping-Spots in 
einem Fernsehprogramm eigens und häufig an Zu­
schauer eines anderen Staates, der das Europäische 
Übereinkommen über das grenzüberschreitende 
Fernsehen ratifiziert hat und nicht Mitglied der 
Europäischen Union ist, so dürfen die für die Fern­
sehwerbung oder das Teleshopping dort geltenden 
Vorschriften nicht umgangen werden. Satz 1 gilt 

nicht, wenn die Vorschriften dieses Staatsvertrages 
über die Werbung oder das Teleshopping strenger 
sind als jene Vorschriften, die in dem betreffenden 
Staat gelten, ferner nicht, wenn mit dem betroffenen 
Staat Ubereinkünfte auf diesem Gebiet geschlossen 
wurden." 

9. § 15 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 2 Satz 2 wird die Verweisung auf ,,§ 19 
Abs. 4" ersetzt durch die Verweisung auf ,,§ 19 
Abs. 6". 

b) Es wird folgender Absatz 4 eingefügt: 
,,(4) Hinweise der Rundfunkanstalten auf eigene 
Programme und auf Begleitmaterialien, die direkt 
von diesen Programmen abgeleitet sind, sowie 
unentgeltliche Beiträge im Dienst der Offentlich­
keit einschließlich von Spendenaufrufen zu Wohl­
fahrtszwecken gelten nicht als Werbung im Sinne 
der Absätze 1 bis 3." 

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 

10. § 18 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 18 
Ausschluss von Teleshopping 

Teleshopping findet mit Ausnahme von Teleshop­
ping-Spots im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht 
statt." 

11. § 19 wird wie folgt geändert: 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 

,,§ 19 
Satellitenfernsehprogramme, 

digitale Angebote für ARD und ZDF" 

b) Es werden folgende Absätze 3 und 4 eingefügt: 

,,(3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Lan­
desrundfunkanstalten und das ZDF können im 
Rahmen ihres Programmauftrages jeweils ihre 
gesetzlich bestimmten Programme auch in digita­
ler Technik verbreiten; sie sind darüber hinaus 
berechtigt, in digitaler Technik weitere Pro­
gramme zu veranstalten. Die Programme können 
jeweils zu einem Gesamtangebot unter einem 
elektronischen Programmführer zusammengefasst 
werden. In dieses Programmbouquet dürfen auch 
Programme anderer Veranstalter aufgenommen 
werden, die in europarechtlich zulässiger Weise 
verbreitet werden, soweit diese dauerhaft als Pro­
gramme anderer Veranstalter gekennzeichnet 
sind; in vertraglichen Vereinbarungen haben ARD 
und ZDF sicherzustellen, dass das Angebot dieser 
Programme im Bouquet ihren rundfunkrechtli­
chen Grundsätzen nicht widerspricht und die 
zusätzlichen Programmaufwendungen grundsätz­
lich von den anderen Veranstaltern getragen wer­
den. 

(4) Die nach Absatz 3 bezeichneten Programme 
oder Programmbouquets dürfen insgesamt für die 
ARD und das ZDF den Umfang von drei analogen 
Fernsehkanälen nicht übersteigen. Von den drei 
analogen Fernsehkanälen erhält die ARD zwei 
Fernsehkanäle und das ZDF einen Fernsehkanal. 
ARD und ZDF verständigen sich über die Auftei­
lung ihrer derzeitigen analogen gemeinsamen 
Fernsehprogramme auf diese Kanäle. Diese Ka­
näle dienen der Verbreitung der zum Zeitpunkt des 
In-Kraft-Tretens dieses Staatsvertrages gesetzlich 
bestimmten Programme von ARD und ZDF sowie 
ihrer zu diesem Zeitpunkt veranstalteten zusätzli­
chen digitalen Angebote oder an deren Stelle­
anderer ihrem Programmauftrag entsprechenden 
digitalen Angebote. Der wechselseitige Zugriff 
durch Programmführer auf die gemeinsamen Pro­
gramme ist sicherzustellen." 

9) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 5 und wie folgt 
gefasst: 
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,,(5) Weitere bundesweit verbreitete gemeinsame 
Fernsehprogramme oder digitale Angebote der in 
der ARD zusammengeschlossenen Landesrund­
funkanstalten und des ZDF sind nur auf Grund­
lage besonderer staatsvertraglicher Vereinbarun­
gen aller Länder möglich." 

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 6. 

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 7 und die 
Worte „nach den Absätzen 1, 2 und 4" werden 
ersetzt durch die V/orte „und Angebote nach den 
Abs~itzen 1 bis 4 und 6". 

12. In § 20 wird folgender Absatz 4 angefügt: 

,,(4) Die Zulassung eines Fernsehveranstalters kann 
versagt oder widerrufen werden, wenn 

1. sich das Programm des Veranstalters ganz oder in 
wesentlichen Teilen an die Bevölkerung eines 
anderen Staates richtet, der das Europäische über­
einkommen übc"r das grenzüberschreitende Fernse­
hen ratifiziert hat 
und 

2. der Veranstalter sich zu dem Zweck in der Bundes­
republik Deutschland niedergelassen hat, die Be­
stimmungen des anderen Staates zu umgehen 
und 

3. die Bestimmungen des anderen Staates, die der 
Veranstalter zu umgehen bezweckt, Gegenstand 
des Europäischen Übereinkommens über das 
grenzüberschreitende Fernsehen sind. 

Statt der Versagung oder des Widerrufs der Zulas­
sung kann diese auch mit Nebenbestimmungen verse­
hen werden, soweit dies ausreicht, die Umgehung 
nach Satz 1 auszuschließen." 

13. In § 38 wird folgender Absatz 4 angefügt: 
,,(4) § 47f Abs. 1 bleibt unberührt." 

14. § 40 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
a) In Satz 2 wird das Datum „31. Dezember 2000" 

durch das Datum „31. Dezember 2004" ersetzt und 
werden die Worte „terrestrischen" und „gesamten" 
gestrichen. 

b) In Satz 3 werden nach dem Wort „Rundfunk" die 
Worte „und Projekte zur Förderung der Medien­
kompetenz" eingefügt. 

15. § 41 wird wie folgt geändert: 
a) Absatz 3 wird gestrichen. 

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3 und die 
Verweisung auf die „Absätze 1 bis 3" wird ersetzt 
durch die Verweisung auf die „Absätze 1 und 2". 

16. Der 5. und 6. Unterabschnitt des III. Abschnitts 
werden wie folgt gefasst: 

„5. Unterabschnitt 
Finanzierung, Werbung, Teleshopping 

§ 43 
Finanzierung 

Private Veranstalter können ihre Rundfunkpro­
gramme durch Einnahmen aus Werbung und Tele­
shopping, durch sonstige Einnahmen, insbesondere 
durch Entgelte der Teilnehmer (Abonnements oder 
Einzelentgelte}, sowie aus eigenen Mitteln finanzie­
ren. Eine Finanzierung privater Veranstalter aus der 
Rundfunkgebühr ist unzulässig. § 40 bleibt unbe­
rührt. 

§ 44 
Einfügung von Werbung 

und Teleshopping 

(1) Übertragungen von Gottesdiensten sowie Sendun­
gen für Kinder dürfen nicht durch Werbung oder 
Teleshopping unterbrochen werden. 

(2) Fernsehwerbung und Teleshopping-Spots müssen 
zwischen den einzelnen Sendungen eingefügt werden. 

Einzeln gesendete Werbe- und Teleshopping-Spots 
müssen die Ausnahme bilden. Unter den in den 
Absätzen 3 bis 5 genannten Voraussetzungen können 
die Werbung und die Teleshopping-Spots auch in 
Sendungen eingefügt werden, sofern der gesamte 
Zusammenhang und der Charakter der Sendung 
nicht beeinträchtigt werden und sofern nicht gegen 
die Rechte von Rechteinhabern verstoßen wird. 

(3) Bei Fernsehsendungen, die aus eigenständigen 
Teilen bestehen, oder bei Sportsendungen und Sen­
dungen über ähnlich gegliederte Ereignisse und Dar­
bietungen mit Pausen können Werbung und Tele­
shopping-Spots nur zwischen die eigenständigen 
Teile oder in die Pausen eingefügt werden. Bei 
anderen Sendungen soll der .Abstand zwischen zwei 
aufeinander folgenden Unterbrechungen innerhalb 
der Sendung mindestens 20 Minuten betragen. Die 
Absätze 4 und 5 bleiben unberührt. 

@ Abweichend von Absatz 3 Satz 2 kann die 
Ubertragung audiovisueller Werke wie Kinospiel­
filme und Fernsehfilme mit Ausnahme von Serien, 
Reihen, leichten Unterhaltungssendungen und Doku­
mentarfilmen für jeden vollen Zeitraum von 45 Minu­
ten einmal unterbrochen werden, sofern ihre pro­
grammierte Sendezeit mehr als 45 Minuten beträgt. 
Eine weitere Unterbrechung ist zulässig, wenn die 
programmierte Sendedauer um mindestens 20 Minu­
ten über zwei oder mehrere volle 45 Minutenzeit­
räume hinausgeht. 

(5) Im Fernsehen dürfen Nachrichtensendungen, Sen­
dungen zum politischen Zeitgeschehen, Dokumentar­
filme und Sendungen religiösen Inhalts, die eine 
programmierte Sendezeit von weniger als 30 Minuten 
haben, nicht durch Werbung oder Teleshopping un­
terbrochen werden. Beträgt ihre programmierte Sen­
dezeit mindestens 30 Minuten, so gelten die Bestim­
mungen der vorangegangenen Absätze. 

(6) Richten sich Werbung oder Teleshopping in einem 
Fernsehprogramm eigens und häufig an Zuschauer 
eines anderen Staates, der das Europäische überein­
kommen über das grenzüberschreitende Fernsehen 
ratifiziert hat und nicht Mitglied der Europäischen 
Union ist, so dürfen die für die Fernsehwerbung oder 
das Teleshopping dort geltenden Vorschriften nicht 
umgangen werden. Satz 1 gilt nicht, wenn die Vor­
schriften dieses Staatsvertrages über die Werbung 
oder das Teleshopping strenger sind als jene Vor­
schriften, die in dem betreffenden Staat gelten, ferner 
nicht, wenn mit dem betroffenen Staat Übereinkünfte 
auf diesem Gebiet geschlossen wurden. 

§ 45 
Dauer der Werbung 

(1) Der Anteil an Sendezeit für Teleshopping-Spots, 
Werbespots und andere Formen der Werbung darf 
mit Ausnahme von Teleshopping-Fenstern im Sinne 
des § 45a 20 vorn Hundert der täglichen Sendezeit 
nicht überschreiten. Die Sendezeit für Werbespots 
darf 15 vom Hundert der täglichen Sendezeit nicht 
überschreiten. 

(2) Der Anteil an Sendezeit für Werbespots und 
Teleshopping-Spots innerhalb einer Stunde, gerech­
net ab einer vollen Stunde, darf 20 vom Hundert nic.q.t 
überschreiten. 

(3) Hinweise des Rundfunkveranstalters auf eigene 
Programme und auf Begleitmaterialien, die direkt 
von diesen Programmen abgeleitet sind, sowie unent­
geltliche Beiträge im Dienst der Öffentlichkeit ein­
schließlich von Spendenaufrufen zu Wohlfahrts­
zwecken gelten nicht als Werbung im Sinne der 
Absätze 1 und 2. 

§ 45a 
Teleshopping-Fenster 

(1) Teleshopping-Fenster, die von einem Programm 
gesendet werden, das nicht ausschließlich für Tele­
shopping bestimmt ist, müssen eine Mindestdauer von 
15 Minuten ohne Unterbrechung haben. 
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(2) Es sind höchstens acht solcher Fenster täglich 
zulässig. Ihre Gesamtsendedauer darf drei Stunden 
pro Tag nicht überschreiten. Die Fenster müssen 
optisch und akustisch klar als Teleshopping-Fenster 
gekennzeichnet sein. 

§ 45)J 
Eigenwerbekanäle 

Für Eigenwerbekanäle gelten die §§ 7, 8, 44, 45 und 
45 a entsprechend. Bei diesen Kanälen sind andere 
Formen der Vv erbung im Rahmen der Beschränkun­
gen nach § 45 Abs. 1 und 2 zulüssig. 

§ 46 
Richtlinien 

Die Landesmedienanstalten erlassen gemeinsame 
Richtlinien zur Durchführung der§§ 3, 7, 8, 44, 45, 45 a 
und 45 b. Sie stellen hierbei das Benehmen mit den in 
der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunk­
anstalten und dem ZDF her und führen einen gemein­
samen Erfahrungsaustausch in der Anwendung die­
ser Richtlinien durch. 

6. Unterabschnitt 
Datenschutz, Revision, 

Ordnungswidrigkeiten, Strafbestimmung 

§ 47 
Grundsätze für die Verarbeitung 

personenbezogener Daten 

(1) Soweit in diesem Staatsvertrag nichts anderes 
bestimmt ist, sind die jeweils geltenden Vorschriften 
für den Schutz personenbezogener Daten a=uwen­
den, auch wenn die Daten nicht in Dateien verarbeitet 
oder genutzt werden. 

(2) Personenbezogene Daten für die Veranstaltung 
von Rundfunk dürfen nur erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden, soweit dieser Staatsvertrag oder eine 
andere Rechtsvorschrift es erlaubt oder soweit der 
Betroffene eingewilligt hat. 

(3) Der Veranstalter darf für die Veranstaltung von 
Rundfunk erhobene Daten für andere Zwecke nur 
verwenden, soweit dieser Staatsvertrag oder eine 
andere Rechtsvorschrift es erlaubt oder der Betrof­
fene eingewilligt hat. 

(4) Der Veranstalter darf die Nutzung von Programm­
angeboten nicht von einer Einwilligung des Nutzers 
in eine Verarbeitung oder Nutzung seiner Daten für 
andere Zwecke abhängig machen. 

(5) Die Gestaltung und Auswahl technischer Einrich­
tungen für die Veranstaltung und den Empfang von 
Rundfunk haben sich an dem Ziel auszurichten, keine 
oder so wenige personenbezogene Daten wie möglich 
zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen. 

(6) Der Nutzer ist vor der Erhebung über Art, Umfang, 
Ort und Zwecke der Erhebung, Verarbeitung und 
Nutzung seiner personenbezogenen Daten zu unter­
richten. Bei automatisierten Verfahren, die eine spä­
tere Identifizierung des Nutzers ermöglichen und eine 
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezo­
gener Daten vorbereiten, ist der Nutzer vor Beginn 
dieses Verfahrens zu unterrichten. Der Inhalt der 
Unterrichtung muss für den Nutzer jederzeit abruf­
bar sein, soweit dies technisch möglich und zumutbar 
ist. Der Nutzer kann auf die Unterrichtung verzich­
ten. Die Unterrichtung und der Verzicht sind zu 
protokollieren. Der Verzicht gilt nicht als Einwilli­
gung im Sinne von Absatz 3. 

(7) Der Nutzer ist vor einer Einwilligung auf sein 
Recht auf jederzeitigen Widerruf mit Wirkung für die 
Zukunft hinzuweisen. Absatz 6 Satz 3 gilt entspre­
chend. 

(8) Die Einwilligung kann auch elektronisch erklärt 
werden, wenn der Veranstalter sicherstellt, dass 

1. sie nur durch eine eindeutige und bewusste Hand-
lung des Nutzers erfolgen kann, 

2. sie nicht unerkennbar verändert werden kann, 

3. ihr Urheber eindeutig erkannt werden kann, 

4. die Einwilligung (Tag, Uhrzeit, Inhalt) protokol­
liert wird und 

5. der Inhalt der Einwilligung jederzeit vom Nutzer 
abgerufen werden kann. 

§ 47a 
Datenschutzrechtliche 

Pflichten des Veranstalters 

(1) Der Veranstalter hat dem Nutzer die Inan­
spruchnahme einzelner Angebote und ihre Bezahlung 
anonym oder unter Pseudonym zu ermöglichen, so­
weit dies technisch möglich und zumutbar ist. Der 
Nutzer ist über diese Möglichkeit zu informieren. 

(2) Der Veranstalter hat durch technische und 
organisatorische Vorkehrungen sicherzustellen, dass 

1. der Nutzer seine Verbindung mit dem Veranstalter 
jederzeit abbrechen kann, 

2. · die anfallenden Daten über den Ablauf des Abrufs 
oder Zugriffs oder der sonstigen Nutzung unmit­
telbar nach deren Beendigung gelöscht werden, 
soweit nicht eine längere Speicherungsdauer für 
Abrechnungszwecke erforderlich ist, 

3. der Nutzer Rundfunkprogramme gegen Kenntnis­
nahme Dritter geschützt in Anspruch nehmen 
kann, · 

4. die personenbezogenen Daten eines Nutzers über 
die Inanspruchnahme von Rundfunk verschiedener 
Veranstalter getrennt verarbeitet werden; eine Zu­
sammenführung dieser Daten ist unzulässig, so­
weit dies nicht für Abrechungszwecke erforderlich 
ist. 

(3) Die Weitervermittlung zu einem anderen Veran­
stalter ist dem Nutzer anzuzeigen. 

(4) Nutzungsprofile sind nur bei Verwendung von 
Pseudonymen zulässig. Unter einem Pseudonym er­
fasste Nutzungsprofile dürfen nicht mit Daten über 
den Träger des Pseudonyms zusammengeführt wer­
den. 

§ 47b 
Bestandsdaten 

(1) Der Veranstalter darf personenbezogene Daten 
eines Nutzers erheben, verarbeiten und nutzen, so­
weit sie für die Begründung, inhaltliche Ausgestal­
tung oder Änderung eines Vertragsverhältnisses mit 
ihm über die Nutzung von Rundfunk erforderlich sind 
(Bestandsdaten). 

(2) Eine Verarbeitung und Nutzung der Bestandsda­
ten für Zwecke der Werbung oder der Marktfor­
schung des Veranstalters ist nur zulässig, soweit der 
Nutzer in diese ausdrücklich eingewilligt hat. Eine 
Verarbeitung von Bestandsdaten für Zwecke der 
Beratung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung tech­
nischer Einrichtungen des Veranstalters ist zulässig, 
soweit der Kunde nicht widersprochen hat. Der 
Veranstalter hat den Kunden auf sein Widerspruchs­
recht hi=uweisen. 

§ 47c 
Nutzungs- und Abrechnungsdaten 

(1) Der Veranstalter darf personenbezogene Daten 
über die Inanspruchnahme von Rundfunk nur erhe­
ben, verarbeiten und nutzen, soweit dies erforderlich 
ist, 

1. um dem Nutzer die Inanspruchnahme von Rund­
funk zu ermöglichen (Nutzungsdaten) oder 

2. um die Nutzung von Rundfunk abzurechnen (Ab­
rechnungsdaten). 
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(2) Zu löschen hat der Veranstalter 

1. Nutzungsdaten frühestmöglich, spätestens unmit­
telbar nach Ende der jeweiligen Nutzung, soweit es 
sich nicht um Abrechnungsdaten handelt, 

2. Abrechnungsdaten, sobald sie für Zwecke der 
Abrechnung nicht mehr erforderlich sind; nutzer­
bezogene Abrechnungsdaten, die für die Erstellung 
von Einzelnachweisen über die Inanspruchnahme 
bestimmter Angebote auf Verlangen des Nutzers 
gemäß Absatz 5 gespeichert werden, sind späte­
stens 80 Tage nach Versendung des Einzelnachwei­
ses zu löschen, es sei denn, die Entgeltforderung 
wird innerhalb dieser Frist bestritten oder trotz 
Zahlungsaufforderung nicht beglichen. 

(3) Die Übermittlung von Nutzungs- oder Abrech­
nungsdaten an andere Veranstalter oder Dritte ist 
u=uJässig. Wer den Zugang zu Rundfunk vermittelt, 
darf Veranstaltern, deren Programmangebote der 
Nutzer in Anspruch genommen hat, lediglich über­
mitteln 

1. anonymisierte Nutzungsdaten zu Zwecken von 
deren Marktforschung, 

2. Abrechnungsdaten, soweit diese zum Zwecke der 
Ei=iehung einer Forderung erforderlich sind. 

(4) Hat der Veranstalter mit einem Dritten einen 
Vertrag über die Abrechnung des Entgelts geschlos­
sen, so darf er diesem Dritten Abrechnungsdaten 
übermitteln, soweit es für diesen Zweck erforderlich 
ist. 

(5) Die Abrechnung über die Inanspruchnahme von 
Rundfunk darf Veranstalter, Zeitpunkt, Dauer, Art, 
Inhalt und Häufigkeit bestimmter von einem Nutzer 
in Anspruch genommener einzelner Programmange­
bote nicht erkennen lassen, es sei denn, der Nutzer 
verlangt einen Ei=elnachweis. 

§ 47d 
Auskunftsrecht des Nutzers 

(1) Der Nutzer ist berechtigt, jederzeit unentgeltlich 
vom Veranstalter Auskunft über die zu seiner Person 
oder zu seinem Pseudonym gespeicherten Daten zu 
verlangen. Die Auskunft ist auf Verlangen des Nut­
zers auch elektronisch zu erteilen, soweit dies tech­
nisch möglich und zumutbar ist. Das Auskunftsrecht 
ist im Falle einer kurzfristigen Speicherung im Sinne 
von § 33 Abs. 2 Nr. 5 des Bundesdatenschutzgesetzes 
nicht nach § 34 Abs. 4 des Bundesdatenschutzgesetzes 
ausgeschlossen. 

(2) Werden über Angebote personenbezogene Daten 
von einem Veranstalter ausschließlich zu eigenen 
journalistisch-redaktionellen Zwecken verarbeitet 
und wird der Betroffene dadurch in seinen schutz­
würdigen Interessen beeinträchtigt, kann er Auskunft 
über die zugrundeliegenden, zu seiner Person gespei­
cherten Daten verlangen. Die Auskunft kann nach 
Abwägung der schutzwürdigen Interessen der Betei­
ligten verweigert werden, soweit durch die Mitteilung 
die journalistische Aufgabe des Veranstalters durch 
Ausforschung des Informationsbestandes beeinträch­
tigt würde oder aus den Daten 

1. auf Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung 
oder Verbreitung mitgewirkt haben, oder 

2. auf die Person des Einsenders oder des Gewährs­
trägers von Beiträgen, Unterlagen und Mitteilun­
gen für den redaktionellen Teil 

geschlossen werden kann. Der Betroffene kann die 
Berichtigung unrichtiger Daten oder die Hinzufü­
gung einer eigenen Darstellung von angemessenem 
Umfang verlangen. 

§ 47e 
Datenschutz - Audit 

Zur Verbesserung von Datenschutz und Datensi­
cherheit können Veranstalter ihr Datenschutzkon­
zept sowie ihre technischen Einrichtungen durch 

unabhängige und zugelassene Gutachter prüfen und 
bewerten sowie das Ergebnis der Prüfung veröffentli-­
chen lassen. Die näheren Anforderungen an die 
Prüfung und Bewertung, das Verfahren sowie die 
Auswahl und Zulassung der Gutachter werden durch 
besonderes Gesetz geregelt. 

§ 47f 
Aufsicht 

(1) Die Zuständigkeit für die Aufsicht über die 
Einhaltung der Bestimmungen der §§ 47 bis 47 e 
richtet sich nach Landesrecht. 

(2) Der Abruf von Angeboten oder der Zugriff auE 
Angebote im Rahmen der Aufsicht ist unentgeltlich. 
Veranstalter haben dies sicherzustellen. Der Veran­
stalter darf seine Angebote nicht gegen den AbruE 
oder Zugriff durch die zuständige Aufsichtsbehörde 
sperren. 

§ 48 
Revision zum 

Bundesverwaltungsgericht 

In einem gerichtlichen Verfahr~ kann die Revision 
zum Bundesverwaltungsgericht auch darauf gestützt 
werden, dass das angefochtene Urteil auf der Verlet­
zung der Bestimmungen dieses Staatsvertrages be­
ruhe. 

§ 49 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Veranstalter von 
bundesweit verbreitetem privaten Rundfunk vorsätz­
lich oq.er fahrlässig 

1. Sendungen entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 1 verbreitet, 
die wegen Verstoßes gegen das Strafgesetzbuch 
unzulässig sind, sofern diese Handlung nicht 
bereits nach dem Strafgesetzbuch mit Strafe 
bedroht ist, 

2. Sendungen entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 2 verbreitet, die 
wegen Kriegsverherrlichung unzulässig sind, 

3. Sendungen entgegen§ 3 Abs. 1 Nr. 4 verbreitet, die 
unzulässig sind, weil sie Menschen, die sterben 
oder schweren körperlichen oder seelischen Lei­
den ausgesetzt sind oder waren, in einer die 
Menschenwürde verletzenden Weise darstellen 
und ein tatsächliches Geschehen wiedergeben, 
ohne dass ein überwiegendes berechtigtes Inte­
resse gerade an dieser Form der Berichterstattung 
vorliegt, 

4. Sendungen entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 5 verbreitet, die 
unzulässig sind, weil sie in sonstiger Weise die 
Menschenwürde verletzen, 

5. Sendungen, die geeignet sind, das körperliche, 
geistige oder seelische Wohl von Kindern oder 
Jugendlichen zu beeinträchtigen, entgegen § 3 
Abs. 2 Satz 1 verbreitet, ohne aufgrund der 
Sendezeit oder auf andere Weise Vorsorge getrof­
fen zu haben, dass Kinder oder Jugendliche der 
betroffenen Altersstufen die Sendungen üblicher­
weise nicht wahrnehmen, 

6. Sendungen entgegen § 3 Abs. 2 Sätze 2 und 3 
verbreitet, in den Fällen des § 3 Abs. 2 Satz 3, ohne 
dass die nach Landesrecht zuständige Stelle dies 
nach § 3 Abs. 7 gestattet hat, 

7. Sendungen entgegen§ 3 Abs. 3 Satz 1 verbreitet, 
ohne dass die nach Landesrecht zuständige Stelle 
dies nach § 3 Abs. 3 Satz 2 gestattet hat, 

8. entgegen § 3 Abs. 4 Sendungen, die nach§ 3 Abs. 2, 
3 oder 5 Sendezeitbeschränkungen unterliegen, 
verbreitet, ohne ihre Ausstrahlung durch akusti­
sche Zeichen a=ukündigen oder durch optische 
Mittel während der gesamten Sendung kenntlich 
zu machen, 

9. entgegen § 3 Abs. 5 Satz 2 nicht sicherstellt, dass 
eine Entschlüsselung nur für die Dauer der jewei-
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ligen Sendung oder des jeweiligen Films möglich 
ist, 

10. Programmankündigungen mit Bewegtbildern zu 
. Sendungen, die nach § 3 Abs. 2, 3 oder 5 Sendezeit­
beschränkrmgen unterliegen, entgegen § 3 Abs. 6 
außerhalb dieser Zeiten ausstrahlt, 

11. Sendeformate entgegen Sendezeitbeschränkun­
gen nach § 3 Abs. 7 Satz 2 ausstrahlt, 

12. entgegen § 4 Satz 1 einen Jugendschutzbeauftrag-
ten nicht beruft, · 

13. Großereignisse entgegen § 5 a Abs. 1 oder 3 
verschlüsselt und gegen besonderes Entgelt aus­
strahlt, 

14. Werbung oder Teleshopping entgegen§ 7 Abs. 3 
Satz 2 nicht von anderen Programmteilen trennt, 

15. in der Werbung oder im Teleshopping entgegen 
§ 7 Abs. 3 Satz 3 unterschwellige Techniken 
einsetzt, · 

16 .. entgegen § 7 Abs. 4 eine Teilbelegung des ausge­
strahlten Bildes mit Werbung vornimmt, ohne die 
Werbung vom übrigen Programm eindeutig op­
tisch zu trennen und als solche zu kennzeichnen, 

17. entgegen§ 7 Abs. 5 Satz 2 eine Dauerwerbesen­
dung nicht kennzeichnet, 

18. entgegen § 7 Abs. 6 Satz 1 Schleichwerbung oder 
entsprechelide Praktiken verbreitet, 

19. entgegen § 7 Abs. 6 Satz 2 virtuelle Werbung in 
Sendungen einfügt, · 

20. entgegen§ 7 Abs. 8 Werbung oder Teleshopping 
politischer,:weltanschaulicher oder religiöser Art 
verbreitet, 

21. entgegen § 8 Abs. 1 Satz 1 nicht zu Beginn oder am 
Ende der Sponsorsendung auf den Sponsor hin­
weist, 

22. unzulässige Sponsorsendungen (§ 8 Abs. 3 bis 6) · 
ausstrahlt, 

23. entgegen § 9 Abs. 1 Satz 2 der Informationspflicht 
nicht na~ommt, 

24. entgegen § 20 Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 2 ohne · 
Zulassung Rundfunkprogramme veranstaltet, 

25. entgegen § 21 Abs. 6 eine Änderung der maßgebli­
chen Umstände nach Antragstellung oder nach 
Erteilung der Zulassung nicht unverzüglich der -
zuständigen Landesmedienanstalt mitteilt; dies 
gilt auch für sonstige im Rahmen des Zulassungs­
verfahrens auskunfts- und vorlagepflichtige Per­
sonen, 

26. entgegen § 21 Abs. 7 nicht unverzüglich nach · 
· Ablauf eines Kalenderjahres der zuständigen 

Landesmedienanstalt gegenüber eine Erklärung 
darüber abgibt, ob und inwieweit innerhalb des 
abgelaufenen Kalenderjahres bei den nach § 28 
maßgeblichen Beteiligungs- und Zurechnungstat­
beständen eine Veränderung eingetreten ist; dies 
gilt auch für die am Veranstalter unmittelbar oder 
mittelbar im Sinne des§ 28 Beteiligten, 

27. entgegen§ 23 Abs. 1 seinen Jahresabschluss samt_ 
Anhang und Lagebericht nicht fristgerecht er- · 
stellt und bekanntmacht; dies gilt auch für die am 
Veranstalter unmittelbar oder mittelbar im Sinne 
des § 28 Beteiligten, 

28. entgegen § 23 Abs. 2 nicht fristgemäß die Aufstel- -
lung der Programmbezugsquellen der zuständi­
gen Landesmedienanstalt vorlegt, 

·. 29. entgegen § 29 Satz 1 es unterlässt, geplante 
Veränderungen anzumelden; dies gilt auch für die 
am Veranstalter unmittelbar oder mittelbar im· 
Sinne des § 28 Beteiligten, 

30. entgegen § 34 Satz 2 die bei ihm vorhandenen 
Daten über Zuschaueranteile auf Anforderung 
der KEK nicht zur Verfügung stellt, 

31. entgegen§ 44 Abs. 1 Gottesdienste oder Sendun­
gen für Kinder durch Werbung oder Teleshopping 
unterbricht, · 

entgegen § 44 Abs. 3 in Fernsehsendungen, die aus 
eigenständigen Teilen bestehen, oder in Sportsen­
dungen und ähnlich gegliederte Sendungen über 
Ereignisse und Darbietungen, die Pausen enthal­
ten, Werbung oder Teleshopping-Spots nicht zwi­
schen den eigenständigen Teilen oder in den 
Pausen einfügt oder 

entgegen den in § 44 Abs. 4 und 5 genannten 
Voraussetzungen andere Sendungen durch Wer­
bung oder Teleshopping unterbricht, 

32. entgegen§ 45 die zulässige Dauer der Werbung 
überschreitet, 

33. entgegen § 45 a Abs.cl Teleshopping-Fenster aus­
strahlt, die keine Mindestdauer von 15 Minuten 
ohne Unterbrechung haben, 

entgegen § 45 a Abs. 2 Satz 1 mehr als acht 
Teleshopping-Fenster täglich ausstrahlt, 

entgegen § 45a Abs. 2 Satz 2 Teleshopping-Fen­
ster ausstrahlt, deren Gesamtsendedauer drei 
Stunden pro Tag überschreitet, oder 

entgegen § 45 a Abs. 2 Satz 3 Teleshopping-Fen­
ster ausstrahlt, die nicht optisch und akustisch 
klar als solche gekennzeichnet sind, 

34. entgegen § 47 Abs. 4 die Nutzung von Programm­
angeboten von einer Einwilligung des Nutzers in 
eine Verarbeitung oder Nutzung seiner Daten für 
andere Zwecke abhängig macht, 

35. den Nutzer nicht nach Maßgabe des § 47 Abs. 6 
Sätze 1 oder 2 unterrichtet, 

36. entgegen§ 47 Abs. 8 die Voraussetzungen für die 
Möglichkeit einer elektronisch erklärten Einwilli­
gung nicht beachtet, 

37. entgegen§ 47 a Abs. 1 Satz 1 die Inanspruchnahme 
von Rundfunk und seine Bezahlung nicht anonym 
oder unter Pseudonym ermöglicht, 

38. die in § 47 a Abs. 2 Nm. 1 bis 4 genannten 
technischen und organisatorischen Vorkehrungen 
nicht trifft, 

39. entgegen§ 47a Abs. 4 Satz 2 unter einem Pseud­
onym erfasste Nutzungsprofile mit Daten über 
den Träger des Pseudonyms zusammenführt, 

40. personenbezogene Daten entgegen § 47b oder 
§ 47 c erhebt, verarbeitet, nutzt, nicht löscht oder 
übermittelt, 

41. entgegen§ 47 f Abs. 2 Satz 3 Angebote gegen den 
Abruf oder Zugriff durch die zuständige Auf­
sichtsbehörde sperrt. 

Ordnungswidrig handelt auch, wer 

1. entgegen § 52 Abs. 3 die erforderlichen Übertra­
gungskapazitäten für die zu verbreitenden Pro­
gramme nicht oder in nicht ausreichendem Um­
fang oder nicht zu den vorgesehenen Bedingungen 
zur Verfügung stellt oder 

entgegen§ 52 Abs. 5 Satz 1 die Weiterverbreitung 
von Fernsehprogrammen oder Mediendiensten 
nicht oder nicht rechtzeitig anzeigt, 

2. entgegen § 53 Abs. 1 Satz 1 Dienste nicht zu 
chancengleichen, angemessenen und nicht diskri­
minierenden Bedingungen anbietet, 

entgegen§ 53 Abs. 2 Navigatoren nicht zu chancen­
gleichen, angemessenen und nicht diskriminieren­
den Bedingungen betreibt, 

entgegen § 53 Abs. 3 als Anbieter mit einer 
marktbeherrschenden Stellung andere Nachfrager 
ohn_e sachlich gerechtfertigten Grund unmittelbar 
oder mittelbar unterschiedlich behandelt, 
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entgegen § 53 Abs. 4 Satz 1 die Aufnahme eines 
Dienstes nach § 53 Abs. 1 oder 2 der zuständigen 
Landesmedienanstalt nicht unverzüglich anzeigt, 

entgegen § 53 Abs. 4 Satz 2, 3 oder 4 als Anbieter 
eines Dienstes nach § 53 Abs. 1 oder 2 bei Einfüh­
rung des Dienstes oder bei seiner Änderung die 
technischen Parameter des Dienstes oder die Ent­
gelte nicht oder in nicht ausreichendem Maße offen 
legt oder 

entgegen § 53 Abs. 4 Satz 6 der zuständigen 
Landesmedienanstalt auf Verlangen die erforderli­
chen Auskünfte nicht oder in nicht ausreichendem 
Maße erteilt. 

Weitere landesrechtliche Bestimmungen über Ord­
nungswidrigkeiten bleiben unberührt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
von bis zu einer Million Deutsche Mark geahndet 
werden. 

(3) Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des§ 36 
Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
ist die Landesmedienanstalt des Landes, in dem die 
Zulassung erteilt oder beantragt v.ru.rde, soweit nicht 
nach Landesrecht für die Ahndung von Ordnungs­
widrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 34 bis 41 eine andere 
Behörde al~ zu.ständige Verwaltungsbehörde be­
stimmt ist. Uber die Einleitung eines Verfahrens hat 
die zu.ständige Venvaltungsbehörde die übrigen Lan­
desmedienanstalten unverzüglich zu unterrichten. 
Soweit ein Verfahren nach dieser Vorschrift in meh­
reren Ländern eingeleitet wurde, stimmen sich die 
beteiligten Behörden über die Frage ab, welche 
Behörde das Verfahren fortführt. 

(4) Die Landesmedienanstalt des Landes, die einem 
Veranstalter eines bundesweit verbreiteten Rund­
funkprogramms die Zulassung erteilt hat, kann be­
stimmen, dass Beanstandungen nach einem Rechts­
verstoß gegen Regelungen dieses Staatsvertrages so­
wie rechtskräftige Entscheidungen in einem Ord­
nungswidrigkeitsverfahren nach Absatz 1 von dem 
betroffenen Veranstalter in seinem Rundfunkpro­
gramm verbreitet werden. Inhalt und Zeitpunkt der 
Bekanntgabe sind durch diese Landesmedienanstalt 
nach pflichtgemäßem Ermessen festzulegen. Absatz 3 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

§ 49a 
Strafbestimmung 

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld­
strafe wird bestraft, wer entgegen § 3 Abs. 1 Nr. 3 
Sendungen verbreitet, die wegen ihrer offensichtli­
chen Eignung, Kinder oder Jugendliche sittlich 
schwer zu gefährden, unzulässig sind. Handelt der 
Täter fahrlässig, so ist die Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monate oder die Geldstrafe bis zu 180 Tagessätze." 

17. Die §§ 52 und 53 werden wie folgt gefasst: 

,,§ 52 
Weiterverbreitung 

(1) Die zeitgleiche und unveränderte Weiterverbrei­
tung von bundesweit empfangbaren Fernsehpro­
grammen, die in Europa in rechtlich zulässiger Weise 
und en!sprechend den Bestimmungen des Europäi­
schen Ubereinkommens über das grenzüberschrei­
tende Fernsehen veranstaltet werden, ist durch Lan­
desrecht im Rahmen der vorhandenen technischen 
Möglichkeiten zu gestatten. Die Weiterverbreitung 
von Fernsehprogrammen kann unter Beachtung euro­
päischer rundfunkrechtlicher Regelungen ausgesetzt 
werden. Einzelheiten, insbesondere die Rangfolge bei 
der Belegung der Kabelkanäle, regelt das Landes­
recht. 

(2) Soweit Betreiber von digitalisierten Kabelanlagen 
Fernsehprogramme oder Mediendienste verbreiten, 
gelten hierfür die Bestimmungen der Absätze 3 bis 5. 

(3) Der Betreiber einer Kabelanlage hat sicherzustel­
len, dass 

1 _/ 

1. die erforderlichen Übertragungskapazitäten für 
die für das jeweilige Land gesetzlich bestimmten 
Fernsehprogramme des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks einschließlich seiner Programmbou­
quets zur Verfügung stehen, 

2. die Übertragungskapazität eines analogen Fern­
sehkanals für die im jeweiligen Land zugelassenen 
regionalen und lokalen Fernsehprogramme sowie 
die Offenen Kanäle zur Verfügung steht; soweit 
diese Ubertragungskapazität danach nicht ausge­
schöpft ist, richtet sich die Belegung nach Landes­
recht; die landesrechtlichen Sondervorschriften 
für Offene Kanäle und vergleichbare Angebote 
bleiben unberührt, 

3. die technischen Übertragungskapazitäten nach 
Nummern 1 und 2 im Verhältnis zu anderen 
digitalen Kanälen technisch gleichwertig sind, 

4. Entgelte und Tarife für die Programme nach 
Nummern 1 und 2 offen gelegt werden; Entgelte 
und Tarife sind im Rahmen des Telekommunika­
tionsgesetzes so zu gestalten, dass auch regionale 
und lokale Angebote zu angemessenen und chan­
cengleichen Bedingungen verbreitet werden kön­
nen; die landesrechtlichen Sondervorschriften für 
Offene Kanäle und vergleichbare Angebote bleiben 
unberührt. 

(4) Die Entscheidung über die nach Absatz 3 hinaus­
gehende Belegung mit in digitaler Technik verbreite­
ten Fernsehprogrammen und Mediendiensten trifft 
der Betreiber 

1. innerhalb einer weiteren Übertragungskapazität 
im Umfang von einem Drittel der für die digitale 
Verbreitung zur Verfügung stehenden Gesamtka­
pazität, soweit er darin unter Berücksichtigung der 
Interessen der angeschlossenen. Teilnehmer eine 
Vielzahl von Programmveranstaltern sowie ein 
vielfältiges Programmangebot an Vollprogram­
men, nicht entgeltfinanzierten Programmen, Spar­
tenprogrammen und Fremdsprachenprogrammen 
einbezieht sowie Mediendienste angemessen be­
rücksichtigt, 

2. innerhalb darüber hinausgehender Übertragungs­
kapazitäten allein nach Maßgabe der allgemeinen 
Gesetze. 

(5) Der Betreiber einer Kabelanlage hat die Weiter­
verbreitung von Fernsehprogrammen oder Medien­
diensten der zuständigen Landesmedienanstalt min­
destens zwei Monate vor ihrem Beginn unter Vorlage 
eines Belegungsplanes sowie in den Fällen des Absat­
zes 3 seiner Vertragsbedingungen anzuzeigen. Werden 
die Voraussetzungen des Absatzes 3 und des Absat­
zes 4 Nr. 1 durch den Betreiber einer Kabelanlage 
nicht erfüllt, erfolgt die Auswahl der weiter verbrei­
teten digitalen Fernsehprogramme und die Belegung 
der digitalen Kanäle nach Maßgabe des Landesrechts. 
Zuvor ist dem Betreiber einer Kabelanlage eine 
angemessene Frist zur Erfüll~_ng der gesetzlichen 
Voraussetzungen zu setzen. Bei Anderungen der Bele­
gung gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend. 

(6) Die Belegung einer Kabelanlage mit Hörfunkpro­
grammen richtet sich nach Landesrecht. 

§ 53 
Zugangsfreiheit 

(1) Anbieter von Diensten mit Zugangsberechtigung, 
die Zugangsdienste zu Fernsehdiensten herstellen 
oder vermarkten, müssen allen Veranstaltern zu 
chancengleichen, angemessenen und nicht diskrimi­
nierenden Bedingungen technische Dienste anbieten, 
die es gestatten, dass deren Fernsehdienst von zu­
gangsberechtigten Zuschauern mit Hilfe von Deko­
dern, die von den Anbietern von Diensten verwaltet 
werden, empfangen werden können. Die Diskriminie­
rungsfreiheit ist nur dann gewährleistet, wenn die 
Dekoder über zugangsoffene Schnittstellen verfügen, , 
die Dritten die Herstellung und den Betrieb eigener 
Anwendungen erlauben. Die Schnittstellen müssen 
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dem Stand der Technik, insbesondere einheitlich 
normierten europäischen Standards entsprechen. 

(2) Die Verpflichtung nach Absatz 1 gilt für Anbieter 
von Systemen entsprechend, die auch die Auswahl 
von Fernsehprngrammen steuen1 und die als überge­
ordnete Benutzeroberfläche für alle über das System 
angebotenen Dienste verwendet werden (Navigato­
ren). Navigaton,n müssen nach dem Stand der Tech­
nik ermöglichen, dass im ersten Nutzungsschritt auf 
das öffentlich-rechtliche und private Programm­
angebot gleichgewichtig hingewiesen und ein unmit­
telbares Einschalten der einzelnen Programme er­
möglicht wird. 

(3) Ein Anbieter, der bei der Bündelung und Vermark­
tung von Pro_grarnmen eine marktbeherrschende Stel­
lung inneha( darf andere Anbieter, die einen solchen 
Dienst nachfragen, weder unmittelbar noch mittelbar 
unbillig behindern oder gegenüber gleichartigen An­
bietern ohne sachlich gerechtfertigten Grund unmit­
telbar oder mittelbar unterschiedlich behandeln. 

(4) Anbieter nach den Absätzen 1 und 2 haben die 
Aufnahme des Dienstes der zuständigen Landesme­
dienanstalt unverzüglich anzuzeigen. Sie haben zu­
gleich der Landesmedienanstalt und Dritten, die ein 
berechtigtes Interesse geltend machen, alle techni­
schen Parameter offen zu legen, deren Kenntnis 
erforderlich ist, um den Zugang nach den Absätzen 1 
und 2 zu ermöglichen. Jede Änderung ist ebenfalls 
unverzüglich offen zu legen. Die Anbieter haben 
ferner die für die einzelnen Dienstleistungen gefor­
derten Entgelte offen zu legen. Satz 3 gilt entspre­
chend. Der zuständigen Landesmedienanstalt sind 
hinsichtlich der Bedingungen der Absätze 1 bis 3 
sowie hinsichtlich der technischen Parameter und 
Entgelte auf Verlangen jederzeit die erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 

(5) Die zuständige Landesmedienanstalt prüft, ob der 
Dienst oder das System den Anforderungen der 
Absätze 1 bis 4 entspricht. Sie stellt dies durch 
Bescheid fest. Der Bescheid kann mit Auflagen ver­
bunden werden, die notwendig sind, um die Anforde­
rungen nach den Absätzen 1 bis 4 zu erfüllen. Kann 
dies auch durch Auflagen nicht erreicht werden oder 
werden Auflagen trotz Fristsetzung nicht erfüllt, 
untersagt die Landesmedienanstalt das Angebot des 
Dienstes oder des Systems. 

(6) Veranstalter können bei der zuständigen Landes­
medienanstalt Beschwerde einlegen, wenn ein Anbie­
ter von Diensten ihnen gegenüber eine der Bestim­
mungen der Absätze 1 bis 4 verletzt. Die Landesme­
dienanstalt hört den Anbieter des Dienstes an. Hält 
sie die Beschwerde für begründet, gibt sie dem 
Anbieter unter Setzung einer angemessenen Frist 
Gelegenheit, der Beschwerde abzuhelfen. Wird der 
Beschwerde nicht oder nicht fristgerecht abgeholfen, 
trifft die Landesmedienanstalt nach Maßgabe von 
Absatz 5 die erforderlichen Entscheidungen. 

(7) Die Landesmedienanstalten regeln durch überein­
stimmende Satzungen Einzelheiten zur inhaltlichen 
und verfahrensmäßigen Konkretisierung der Ab­
sätze 1 bis 6. Die Regelungen der Satzungen mussen 
geeignet und erforderlich sein, für alle Veranstalter 
chancengleiche, angemessene und nicht diskriminie­
rende Bedingungen für technische Dienste oder Sy­
steme nach den Absätzen 1 bis 3 zu gewährleisten und 
die Offenlegung technischer Parameter und Entgelte 
nach Absatz 4 zu sichern. Den in der ARD zusammen­
geschlossenen Landesnmdfunkanstalten und dem 
ZDF ist vor Erlass der Satzungen Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben." 

18. Es wird folgender § 53 a eingefügt: 

,,§ 53a 
ÜbergangsbestLmmung 

§ 3 Abs. 5 gilt versuchsweise bis zum 31. Dezember 
2002. Zum 1. Januar 2003 tritt § 3 Abs. 5 außer Kraft." 

19. § 54 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

,,(3) § 5a Abs. 1 und 2 kann von jedem der ver­
tragschließenden Länder auch gesondert zum 
Schluss des Kalenderjahres mit einer Frist von 
einem Jahr gekündigt werden. Die Kündigung 
kann erstmals zum 31. Dezember 2004 erfolgen. 
Wird § 5 a Abs. 1 und 2 zu diesem Zeitpunkt nicht 
gekündigt, kann die Kündigung mit gleicher Frist 
jeweils zu einem zwei Jahre späteren Zeitpunkt 
erfolgen. Die Kündigung ist gegenüber dem 
Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz 
schriftlich zu erklären. Kündigt ein Land, kann 
jedes Land innerhalb von drei Monaten nach 
Eingang der Kündigungserklärung § 5 a Abs. 1 
und 2 zum gleichen Zeitpunkt kündigen. Die 
Kündigung eines Landes lässt die gekündigten 
Bestimmungen dieses Staatsvertrages im Verhält­
nis der übrigen Länder zueinander unberührt." 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und die 
Verweisung in Satz 1 und 3 auf ,,§ 15 Abs. 1, 2 
und 4" jeweils ersetzt durch die Verweisung auf 
,,§ 15 Abs. 1, 2 und 5". 

c) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 

Artikel 2 
Änderung des ARD-Staatsvertrages 

In § 4 des ARD-Staatsvertrages vom 31. August 1991, 
geändert durch den Dritten Rundfunkänderungsstaats­
vertrag vom 26. August bis 11. September 1996, wird 
folgender Absatz 3 angefügt: 

,, (3) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landes­
rundfunkanstalten sind berechtigt, gemeinsam im Rah­
men ihrer Aufgabenerfüllung Mediendienste im Sinne 
von § 2 Abs. 2 Nr. 4 Mediendienste-Staatsvertrag mit 
vorwiegend programmbezogenem Inhalt anzubieten. 
Werbung und Sponsoring finden in diesen Mediendien­
sten nicht statt." 

Artikel 3 
Änderung des ZDF-Staatsvertrages 

Der ZDF-Staatsvertrag vom 31. August 1991, zuletzt 
geändert durch den Dritten Rundfunkänderungsstaats­
vertrag vom 26. August bis 11. September 1996, wird wie 
folgt geändert: 

1. In§ 4 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

,,(3) Das ZDF ist berechtigt, im Rahmen seiner Aufga­
benerfüllung Mediendienste im Sinne von § 2 Abs. 2 
Nr. 4 Mediendienste-Staatsvertrag mit vorwiegend 
programmbezogenem Inhalt anzubieten. Werbung und 
Sponsoring finden in diesen Mediendiensten nicht 
statt." 

2. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Sendungen sind unzulässig, wenn sie 

1. gegen Bestimmungen des Strafgesetzbuches ver­
stoßen, 

2. den Krieg verherrlichen, 

3. offensichtlich geeignet sind, Kinder oder Jugend­
liche sittlich schwer zu gefährden, 

4. Menschen, die sterben oder schweren körperli­
chen oder seelischen Leiden ausgesetzt sind oder 
waren, in einer die Menschenwürde verletzenden 
Weise darstellen und ein tatsächliches Gesche­
hen wiedergeben, ohne dass ein überwiegendes 
berechtigtes Interesse gerade an dieser Form der 
Berichterstattung vorliegt; eine Einwilligung ist 
unbeachtlich, 

5. in sonstiger Weise die Menschenwürde verlet­
zen." 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,(3) Sendungen, die ganz oder im Wesentlichen mit 
Schriften inhaltsgleich sind, die in die Liste nach § 1 
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des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefähr­
dender Schriften und Medieninhalte aufgenommen 
sind, sind unzulässig.' Auf Antrag des Intendanten 
können die zuständigen Organe des ZDF eine 
A u~strahlung abweichend von Satz 1 zwischen 23.00 
Uhr und 6.00 Uhr gestatten, wenn die mögliche 
sittliche Gefährdung von Kindern oder Jugendli­
chen unter Berücksichtigung aller Umstände nicht 
als schwer angesehen werden kann. Im Falle der 
Ablehnung einer Ausnahme von Satz 1 kann ein 
erneuter Ausnahmeantrag gestellt werden, wenn 
durch Bearbeitung solche Teile verändert worden 
sind, die die Indizierung offenkundig veranlasst 
haben." 

c) Es wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

,,(4) Sendungen, die nach den vorstehenden Bestim­
mungen nur zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr 
verbreitet werden dürfen, müssen durch akustische 
Zeichen angekündigt oder durch optische Mittel 
während der gesamten Sendung kenntlich gemacht 
werden." 

d) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 

e) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6 und es werden 
zweimal die Worte „und Absatz 3" gestrichen. 

3. In § 20 Abs. 3 Satz 3 wird die Verweisung auf ,,§ 19 
Abs. 4" ersetzt durch die Verweisung auf,,§ 19". 

4. § 21 Abs. 9 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden hinter dem Wort „Rundfunkan­
stalten" die Worte ,,, eine Landesmedienanstalt 
oder einen privaten Veranstalter" eingefügt. 

b) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Die.3 gilt nicht für eine gelegentliche Tätigkeit, die 
die Unabhängigkeit des Mitglieds nicht berührt." 

c) In Satz 5 wird das Wort „solche" gestrichen. 

d) .Es wird folgender Satz 6 angefügt: 

„Im Zweifel stellt der Fernsehrat fest, ob eine 
Interessenkollision vorliegt." 

5. In § 33 Abs. 2 Satz 2 wird die Verweisung auf ,,§ 54 
Abs. 4" des Rundfunkstaatsvertrages ersetzt durch die 
Verweisung auf ,,§ 54 Abs. 5" des Rundfunkstaatsver­
trages. 

Artikel4 
Änderung des Deutschlandradio-Staatsvertrages 

Der Deutschlandradio-Staatsvertrag vom 17. Juni 1993, 
zuletzt geändert durch den Dritten Rundfunkänderungs­
staatsvertrag vom 26. August bis 11. September 1996, wird 
wie folgt geändert: 

1. In § 4 wird folgender Absatz 3 angefügt: 

,,(3) Das Deutschlandradio ist berechtigt, im Rahmen 
seiner Aufgabenerfüllung Mediendienste im Sinne 
von § 2 Abs. 2 Nr. 4 Mediendienste-Staatsvertrag mit 
vorwiegend programmbezogenem Inhalt anzubieten. 
Werbung und Sponsoring finden in diesen Medien­
diensten nicht statt." 

2. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird -wi.e folgt gefasst: 

,,(1) Sendungen sind unzulässig, wenn sie 

1. gegen Bestimmungen des Strafgesetzbuches ver­
stoßen, 

2. den Krieg verherrlichen, 

3. offensichtlich geeignet sind, Kinder oder Ju­
gendliche sittlich schwer zu gefährden, 

4. Menschen, die sterben oder schweren körperli­
chen oder seelischen Leiden ausgesetzt sind oder 
waren, in einer die Menschenwürde verletzenden 
Weise darstellen und ein tatsächliches Gesche­
hen wiedergeben, ohne dass ein überwiegendes 
berechtigtes Interesse gerade an dieser Form der 
Berichterstattung vorliegt; eine Einwilligung ist 
unbeachtlich, 

5. in sonstiger Weise die Menschenwürde verlet­
zen." 

b) Absatz 3 wird wie folgt gefasst: 

,,(3) Sendungen, die ganz oder ir:n Wesentlichen mit 
Schriften inhaltsgleich sind, die in die Liste nach 
§ 1 des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefähr­
dender Schriften und Medieninhalte aufgenommen 
sind, sind unzulässig. Auf Antrag des Intendanten 
können die zuständigen Organe der Körperschaft 
eine Ausstrahlung abweichend von Satz 1 zwischen 
23.00 Uhr und 6.00 Uhr gestatten, wenn die mögliche 
sittliche Gefährdung von Kindern oder Jugendli­
chen unter Berücksichtigung aller Umstände mcht 
als schwer angesehen werden kann. Im Falle der 
Ablehnung einer Ausnahme von. Satz 1 kann ein 
erneuter Ausnahmeantrag gestellt werden, wenn 
durch Bearbeitung solche Teile verändert worden 
sind, die die Indizierung offenkundig veranlasst 
haben." 

c) Absatz 4 wird gestrichen. 

3. § 21 Abs. 6 wird wie folgt geändert: 

a) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

„Dies gilt nicht für eine gelegentliche Tätigkeit, die 
die Unabhängigkeit d~s Mitglieds nicht berührt:'' 

b) In Satz 5 wird das Wort „solche" gestrichen. 

c) Es wird folgender Satz 6 eingefµgt: 

„Im Zweifel stellt der Hörfunkrat fest, ob eine 
Interessenkollision vorliegt." 

d) Die bisherigen Sätze 6 und 7 werden die Sätze 7 
und 8. 

4. In § 36 Abs. 2 Satz 2 wird die Verweisung auf ,,§ 54 
Abs. 4" des Rundfunkstaatsvertrages ersetzt durch die 
Verweisung auf ,,§ 54 Abs. 5" des Rundfunkstaatsver­
trages. 

Artikel 5 
Änderung des Rundfunkgebührenstaatsvertrages 

Der Rundfunkgebührenstaatsverträg vom 31. August 
1991, geändert durch den Dritten Rundfunkändenmgs­
staatsvertrag vom 26. August bis 11. September 1996, wird 
wie folgt geändert: 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach·,,§ 5 Zweitgeräte, 
gebührenbefreite Geräte" ,,§ 5a Rundfunkwiedergabe 
aus dem Internet" eingefügt. 

2. § 5 Abs. 5 wird wie folgt gefasst: 

,,(5) Die Regulierungsbehörde für Telekommunikation 
und Post ist von der Rundfunkgebührenpflicht für ihre 
Dienstgeräte befreit, soweit sie diese im Zusammen­
hang mit ihren hoheitlichen Aufgaben bei der Verbrei­
tung von Rundfunk zum Empfang bereithält." 

3. Es wird folgender§ 5a eingefügt: 

,,§ 5a 
Rundfunkwiedergabe 

aus dem Internet 

Bis zum 31. Dezember 2003 sind für Rechner, die . 
Rundfunkprogramme ausschließlich über Angebote 
aus dem Internet wiedergeben können, Gebühren nicht 
zu entrichten." 

4. § 7 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 werden die Worte „zweiten Deutschen 
Fernsehen (ZDF)" durch das Wort „Deutschland-· 
radio" ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird die Bezeichnung „ZDF" 
ersetzt durch die Bezeichnung „zweiten Deutschen 
Fernsehen (ZDF)". 

c) In Absatz 4 Satz 3 ,verden hinter dem Wort „ZDF" 
die Worte ,,, das Deutschlandradio" eingefügt. 
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Artikel 6 
Änderung des Rundfunk­

finanziernngsstaatsvertrages 

Der Runclfunkfinanzierungsstaatsvertrag vom 26. Au­
gust bis 11. September 1996 wird wie folgt geändert: 

1. In § 4 Abs. 3 wird folgender Satz 2 angefügt: 

„Gleiches gilt für Personen, bei denen aufgrund ihrer 
ständigen oder regelmäßigen Tätigl>:.eit für die in Satz 1 
genannten Institutionen die Gefahr einer Interessen­
kollision besteht." 

2. § 6 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Die Kosten der KEF und ihrer Geschäftsstelle 
werden vorab aus der Rundfunkgebühr gedeckt. Das 
Deutschlandradio trägt 2,471 % der Kosten, die übrigen 
Kosten tragen die in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten und das ZDF jeweils zur 
Hälfte." 

3. § 9 Abs. 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Das Aufkommen aus der Grundgebühr unter 
Abzug des auf das Deutschlandradio entfallenden 
Anteils erhalten die in der ARD zusammengeschlosse­
nen Landesrundfunkanstalten. Das Deutschlandradio 
erhält aus der Grundgebühr das Aufkommen aus 
einem Betrag von monatlich 0,698 Deutsche Mark." 

Artikel 7 
Änderung des 

Mediendienste-Staatsvertrages 

Der Mediendienste-Staatsvertrag vom 20. Januar bis 
12. Februar 1997 wird wie folgt geändert: 

1. Im Inhaltsverzeichnis wird nach ,,§ 20 Ordnungswid­
rigkeiten" ,,§ 20a Strafbestimmung" eingefügt. 

2. § 2 Abs. 2 Nr. 1 wird wie folgt gefasst: 

,,1. Verteildienste in Form von direkten Angeboten an 
die Öffentlichkeit für den Absatz von Waren oder 
Erbringung von Dienstleistungen, einschließlich 
unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtun­
gen, gegen Entgelt (Teleshopping),". 

3. § 8 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 

,,(1) Angebote sind unzulässig, wenn sie 

1. gegen Bestimmungen des Strafgesetzbuches ver­
stoßen, 

2. den Krieg verherrlichen, 

3. offensichtlich geeignet sind,· Kinder oder Ju­
gendliche sittlich schwer zu gefährden, 

4. Menschen, die sterben oder schweren körperli­
chen oder seelischen Leiden ausgesetzt sind oder 
waren, in einer die Menschenwürde verletzenden 
Weise darstellen und ein tatsächliches Gesche­
hen wiedergeben, ohne dass ein überwiegendes 
berechtigtes Interesse gerade an dieser Form der 
Berichterstattung vorliegt; eine Einwilligung ist 
unbeachtlich, 

5. in sonstiger Weise die Menschenwürde verlet­
zen." 

b) Es wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

,,(3) Angebote für Verteildienste nach § 2 Abs. 2 
Nr. 1, die geeignet sind, das körperliche, geistige 
oder seelische Wohl von Kindern oder Jugendlichen 
zu beeinträchtigen, dürfen nur verbreitet werden, 
wenn ihre Verbreitung durch akustische Zeichen 
angekündigt oder durch optische Mittel während 
des gesamten Angebots kenntlich gemacht wird." 

c) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden die Absätze 
4und 5. 

4. § 9 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender Absatz 3 eingefügt: 

,,(3) Für Verteildienste nach§ 2 Abs. 2 Nr. 1 gelten 
§§ 7, 8, 44, 45 und 45a des Rundfunkstaatsvertrages 
entsprechend." 

b) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4. 

5. § 20 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Die Nummern 2 und 3 werden wie folgt gefasst: 

„2. Mediendienste entgegen § 8 Abs. 1 Nr. 1 
anbietet, die wegen Verstoßes gegen das 
Strafgesetzbuch unzulässig sind, sofern 
diese Handlung nicht bereits durch das 
Strafgesetzbuch mit Strafe bedroht ist, 

3. Mediendienste entgegen § 8 Abs. 1 Nr. 2 
anbietet, die wegen Kriegsverherrlichung 
unzulässig sind,". 

bb) In Nummer4 wird die Verweisung auf ,,§ 8 
Abs. 1 Nr. 6" ersetzt durch die Verweisung auf 
,,§ 8 Abs. 1 Nr. 4". 

cc) Es wird folgende Nummer 5 eingefügt: 

„5. Mediendienste entgegen § 8 Abs. 1 Nr. 5 
anbietet, die unzulässig sind, weil sie in 
sonstiger Weise die Menschenwürde verlet­
zen,". 

dd) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6. 

ee) Es wird folgende Nummer 7 eingefügt: 

„7. Mediendienste nach § 2 Abs. 2 Nr. 1, die 
geeignet sind, das körperliche, geistige oder 
seelische Wohl von Kindern oder Jugendli­
chen zu beeinträchtigen, entgegen § 8 Abs. 3 
verbreitet, ohne dass ihre Verbreitung 
durch akustische Zeichen angekündigt 
oder durch optische Mittel während des 
gesamten Angebots kenntlich gemacht 
wird,". 

ff) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 8 und 
die Verweisung auf ,,§ 8 Abs. 3" wird ersetzt 
durch die Verweisung auf,,§ 8 Abs. 4". 

gg) Die bisherige Nummer 7 wird Nummer 9 und 
die Verweisung auf ,,§ 8 Abs. 4" wird ersetzt 
durch die Verweisung auf,,§ 8 Abs. 5". 

hh) Die bisherigen Nummern 8 bis 16- werden die 
Nummern 10 bis 18. 

b) In Absatz 2 werden die Worte „fünfhunderttausend 
Deutsche Mark" ersetzt durch die Worte „einer 
Million Deutsche Mark". 

6. Es wird folgender§ 20a eingefügt: 

,,§ 20a 
Strafbestimmung 

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geld­
strafe wird bestraft, wer entgegen § 8 Abs. 1 Nr. 3 
Mediendienste anbietet, die wegen ihrer offensichtli­
chen Eignung, Kinder oder Jugendliche sittlich schwer 
zu gefährden, unzulässig sind. Handelt der Täter 
fahrlässig, so ist die Freiheitsstrafe bis zu sechs 
Monate oder die Geldstrafe bis zu 180 Tagessätze." 

Artikel 8 
Übergangsbestimmung, Kündigung, 

In-Kraft-Treten, Neubekanntmachung 

(1) Für die Kündigung der in Artikel 1 bis 7 geänderten 
Staatsverträge sind die dort vorgesehenen Kündigungs­
vorschriften maßgebend. 

(2) Dieser Staatsvertrag tritt mit Ausnahme des Arti­
kels 1 §§ 5a Abs. 4 und 20 Abs. 4 sowie hinsichtlich des 
Teleshoppings § 44 Abs. 6 am 1. April 2000 in Kraft. 
Artikel 1 § § 5 a Abs. 4 und 20 Abs. 4 sowie hinsichtlich des 
Teleshoppings § 44 Abs. 6 tritt ~rst zu dem Zeitpunkt in 
Kraft, an dem das Europäische Ubereinkommen über das 
grenzüberschreitende Fernsehen in der Fassung des Än­
derungsprotokolls vom 9. September 1998 für die Bundes­
republik Deutschland in Kraft tritt. Der Tag des In­
Kraft-Tretens ist in den Veröffentlichungsblättern der 
Länder bekannt zu machen. Sind bis zum 31. März 2000 
nicht alle Ratifikationsurkunden bei der Staatskanzlei 
des Vorsitzenden der Ministerpräsidentenkonferenz hin­
terlegt, wird der Staatsvertrag gegenstandslos. 
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(3) Die Staatskanzlei des Vorsitzenden der Ministerprä­
sidentenkonferenz teilt den Ländern die Hinterlegung 
der Ratifikationsurkunden mit. 

(4) Die Staatskanzleien der Länder werden ermächtigt, 
den Wortlaut des Rundfunkstaatsvertrages, des ARD­
Staatsvertrages, des ZDF-Staatsvertrages, des Deutsch­
landradio-Staatsvertrages, des Rundfunkgebühren­
staatsvertrages, des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertra­
ges und des Mediendienste-Staatsvertrages in der Fas­
sung, die sich aus den Artikeln l bis 7 ergibt, mit neuem 
Datum bekannt zu machen. 

Für das Land Baden-Württemberg: 

Stuttgart, den 22. Juli 1999 

Erwin Teufel 

Für den Freistaat Bayern: 

München, den 4. August 1999 

Edmund Stoiber 

Für das Land Berlin: 

Berlin, den 24. August 1999 

Eberhard Diepgen 

Für das Land Brandenburg: 

Potsdam, den 12. August 1999 

Manfred Stolpe 

Für die Freie Hansestadt Bremen: 

Bremen, den 20. Juli 1999 

Henning Scherf 

Für die Freie und Hansestadt Hamburg: 

Hamburg, den 31. August 1999 

Ortwin Runde 

Für das Land Hessen: 

Wiesbaden, den 16. August 1999 

R. Koch 

Für das Land Mecklenburg-Vorpommern: 

Schwerin, den 21. Juli 1999 

H. Ringstorf 

Für das Land Niedersachsen: 

Hannover, den 20. Juli 1999 

Gerhard Glogowski 

Für das Land Nordrhein-Westfalen: 

Düsseldorf, den 16. August 1999 

Wolfgang Clement 

Für das Land Rheinland-Pfalz: 

Mainz, den 16. August 1999 

Kurt Beck 

Für das Saarland: 

Saarbrücken, den 30. Juli 1999 

Reinhard Klimmt 

Für den Freistaat Sachsen: 

Dresden, den 19. Juli 1999 

Kurt Biedenkopf 

Für das Land Sachsen-Anhalt: 

Magdeburg, den 16. Juli 1999 

Reinhard Höpner 

Für das Lan~ Schleswig-Holstein: 

Kiel, den 20. Juli 1999 

Heide Simonis 

Für den Freistaat Thüringen: 

Erfurt, den 19. Juli 1999 

Bernhard Vogel 

- GV. NRW. 2000 S. 106. 

Bekanntmachung 
zum Protokoll vom 9. September 1998 

zur Änderung des Europäischen Übereinkommens 
über das grenzüberschreitende Fernsehen 

vom 5. Mai 1989 

Vom 1. Februar 2000 

Der Landtag hat in seiner Sitzung am 10. Dezember 
1999 gemäß Artikel 66 Satz 2 der Landesverfassung dem 
Protokoll vom 9. September 1998 zur Änderung des 
Europäischen Übereinkommens über das grenzüber­
schreitende Fernsehen vom 5. Mai 1989 zugestimmt. 

Das Protokoll wird nachfolgend bekannt gemacht. 

Der Tag des Inkrafttretens des Protokolls wird geson­
dert bekannt gemacht. 

Düsseldorf, den 1. Februar 2000 

Der Ministerpräsident 
des Landes Nordrhein-Westfalen 

(L. S.) Wolfgang Clement 
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Protokoll 
zur Änderung des Europäiscl1en Übereinkommens 

über das grenzüberschreitende Fernsehen 

Protocol 
amending the European Convention 

on Transfrontier Television 

Protocole 
amendant la Convention europeenne 

sur la Television Transfrontiere 

The member States of the Counci! cf 
Europa and the other Parties to the Euro­
pean Convention on Transfrontier Televi­
sion, opened for signature in Strasbourg on 
5 May 1989 (hereinafter referred to as "the 
Convention'1, 

Welcoming the fact that the enlargernent 
of the membership of the Council of 
Europa since 1989 has led to the develop­
ment and implementation at the pan-Euro­
pean level of the legal frarnework provided 
fcr under the Convention: 

Considering the major technological and 
economic developments in the field of te!e­
vision broadcasting as weil as the appear­
ance of new communications services in 
Europe since the adoption of the Conven­
tion in 1989; 

Noting that these developments call for a 
revision of the provisions of the Conven­
tion: 

Bearing in mind, in this regard, the adop­
tion by the European Community of Direc­
tive 97/36/EC of the European Pariiament 
and of the Council of 19 June 1997 amend­
ing Council Directive 89/552/EEC on the 
coordination of certain provisions laid 
down by law, regutation or administrative 
action in mernber States conceming the 
pursuit of television broadcasting activities; 

Considering the urgent need to amend 
certain provisions of- the Conventlon in 
order to develop a coherent approach to 
transfrontler television between this Instru­
ment and the directive, as underllned in the 
Declaration on Media in a Democratic Soci­
ety adopted by the Ministers of the States 
participating in the 4111 European Ministerial 
Conference on Mass Media Pollcy (Prague, 
7-8 December 1994) and In the political 
Oeclaratlon of the 5111 European Mlnlsterlal 

Les Etats membres du Conseil de !'Euro­
pa et les autres Parties a la Convention 
europeenne sur la television transfrontiere, 
ouverte 1.1 la signature 1.1 Strasbourg le 5 mai 
1989 (ci-apres denommee «la Conven­
tion»), 

Se felicitant du fait que l'elargissement 
de la composition du Conseil de l'Europe 
depuis 1989 a conduit au developpement · 
et a la mise en oeuvre au niveau paneuro­
peen du cadre juridique etabli par la 
Convention; 

Considerant les developpements tech­
niques et economiques importants inteive­
nus dans le domaine de la radiodiffusion 
televisee ainsi que l'apparition de nou­
veaux services de communication en Euro­
pe depuis l'adoption de la Convention en 
1989; 

Notant que ces developpements neces­
sitent de revoir !es dispositions de la 
Convention; 

Ayant ä l'esprit dans ce contexte l'adop­
tion, au sein de la Communaute europeen­
ne, de !a Directive 97 /36/CE du Parlement 
europeen et du Conseil du 19 juin 1997 
modifiant la Directive 89/552/CEE du 
Conseil visant a la coordination de cer­
t.aines dispositions legislatives, reglemen­
taires et administratives des Etats 
membres relatives a l'exercice d'activites 
de radiodiffu~ion televisuelle; 

Considerant qu'il est necessaire et 
urgent d'amender certaines dispositions 
de Ja Convention, afin de creer une 
approche coherente de la television trans­
frontiere entre cet instrument et la Direc­
tive, ainsi que cela a ete souligne dans Ia 
Declaratlon sur les medias dans une socie• 
te democratique adoptee pat les ministres 
des Etats participant ll la 49 Confärence 
ministerielle europeenne sur la politlque 
des communications de masse (Prague, 

(Oberserzung) 

Die Mitgliedstaaten des Europarats und 
die anderen Vertragsstaaten des Europäi• 
sehen Übereinkommens Ober das grenz­
überschreitende Fernsehen Om Folgenden 
„das übereinkommen· genannt), das am 
5. Mai 1989 in Straßburg zur Unterzeich~ 
nung aufgelegt wurde, 

begrOßend, dass die Erweiterung des 
Europarats seit 1989 zur Entwicklung und 
Anwendung des vom übereinkommen vor­
gegebenen rechtlichen Rahmens auf pan­
europäischer Ebene geführt hat; 

In Erwägung der im Bereich des Fern­
sehens realisierten tief greifenden tech­
nischen und wirtschaftlichen Entwicklun­
gen sowie dem Entstehen neuer Kommu­
nikationsdienste in Europa seit Annahme · 
des Übereinkommens 1989; 

im Bewusstsein, dass diese Entwicklun­
gen eine Überprüfung der Bestimmungen 
dieses Übereinkommens erfordern; 

eingedenk der Annahme der Richtlinie 
97/36/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 19. Juni 1997 zur 
Änderung der Richtlinie 89/552/EWG des 
Rates zur Koordinierung bestimmter 
Rechts• und Verwaltungsvorschriften der 
Mitgliedstaaten Ober die Ausübung der 
Fernsehtätigkeit Om Folgenden .die Richt­
linie" genann~ In der Europäischen Ge­
meinschaft; 

In der Erwägung, dass es notwendig und 
dringend ist, bestimmte Bestimmungen 
des Übereinkommens zu ändern, damit 
das grenzüberschreitende Fernsehen in · 
dieser Urkunde und in der Richtlinie auf 
kohärente Weise behandelt wird, so wie es 
In der Erklärung Ober Medien In einer 
demokratischen Gesellschaft, die von den 
Ministern der an der 4. Europäischen Mi­
nisterkonferenz Ober die Massenkommu­
nikationspolitik (Prag, 7. bis 8, Dezember 
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Conference (Thessaloniki, 11-12 Decem­
ber 1997); 

Wishing to Turther develop the principles 
embodled"ln.the Council of Europe Recom-

: mendations on the drawing up of strategies 
to combat smoking, alcohol and drug 
dependence in co-operation with opinion­
makers and the media, on the right to short 
reporting on major events where exclusive 

· rights for their television broadcast have 
been acqulred in a transfrontier context 
and on the portrayal ofviolence in the elec• 
tronic media which have been adopted 
within the framework of the Council of 

'Europe since the Convention was adopted 

Have agreed as foUows: 

Article 1 

lhe word ']urisdiction• in Article 8, para­
graph 1 andin Article 16, paragraph 2 a in 
·the French text. shall be replaced by the 
word "comp1:Uence•. 

Article2 

lhe word "advertlsements• in Article 15, 
paragtaphs 3 and 4, In the English text, shall 
be replaced by the word "advertlsing". 

Article 3 

lhe definition of "Broadcaster" in Arti­
cle 2, paragraph c, shall be worded as fol­
lows: 

"(c) 'Broadcaster' means the natural or 
legal person who has editorial responsibili• 
ty for the compositlon of television pro­
gramme services ror reception by the gen­
eral public and transmits them or has them 
transmitted, complete and unchanged, by 
a third party:". 

Article 4 

lhe definition of "Advertisement" in Arti­
cle 2. paragraph f. shall be worded as fol­
~ows: 

"(f) 'Advertising' means any public an­
nouncement in return ror payment or simi- · 
lar consideratlon or for self-promotional 
purposes, which is intended to promote the 
sale, purchase or rental of a product or ser­
vice, to advance a cause or idea, or to bring 
about some other effect desired by the 
c:1dvertiser or the broadcaster itself;n. 

··--·-

Article5 

• A new paragraph g reading as follows 
shall be inserted in Artlcle 2: 

"(g) 'Tele-Shopping' means dfrect ·offers 
broadcast to the public with a view to the 
s1,1pply of goods or servlces, includlng 

7-8 decembre 1994) et dans la D~laration 
politique de la s• Conference ministerielle 
europeenne (lhessalonique, 11-12 de­
cembre 1997); 

Desireux de developper les principes 
consacres dans les Recommandations sur 
la mise au point de strategies de lutte 
contre le tabaglsme, l'abus d'alcool et la 
toxicomanie en cooperation avec tes fai­
seurs d'opinion et les medias, sur Je droit 
aux extraits sur des evenements majeurs 
faisant l'objet de droits d'exclusivM pour la 
radlodfffuslon teltMsee dans un contexte 
transfrontil!re et sur la representation de la 
violence dans les medias electroniques, 
qur ont ete adoptees au sein du Conseil de 
l'Europe depuis l'adoption de la Conven­
tlon, 

Sont convenus de ce qui suit: 

Artlcle 1 

Dans la version frani;aise, le mot «juridic­
tion» dans l'article 8, paragraphe 1 et l'ar­
ticle 16, paragraphe 2 a, est remplace par 
le mot «compet.ence». 

Artlcle2 

Dans la version anglaise, le mot «adverti­
sements» dans l'article 15, paragraphes 3 
et 4 est remplace par Je mot «advertisingio. 

Article 3 

La definition de «RadiodiffuseUO> a l'ar­
ticle 2, paragraphe c, est libellee comme 
suit 

«c) «Radlodiff'useur:o designe la personne 
physique ou morale qul a la responsabilite 
editoriale de la composltlon de services de 
programmes de tehMslon destlm!s a etre 
rer;us par le public en general et qui les 
transmet ou les fait transmettre par un tiers 
dans leur integralite et sans aucune modifi• 
cation;». 

Article4 

La definition de «Publicite» ä l'artlcle 2, 
paragraphe f, est libellee con:ime suit: 

«t) «Publicite» designe toute annonce 
publlque diffusl:le moyennant remuneration 
ou toute contrepartle similaire ou dans un 
but d'autopromotion, en vue de stimuler la 
vente, l'achat OLi la location d'un produit ou 
d'un service, de promouvoir une cause ou 
une idee, ou de produire quelque autre 
effet souhaite par l'annonceur ou par le 
radlodiffuseur lul-meme;». 

ArticleS 

Un nouveau paragraphe g, libelle comme 
sult, est lnsere a l'artlcle 2: 

.ig) •nle-achat» deslgne la dlffuslon 
d'offres dlrectes au publlc en we de la 
foumiture, moyennant palement, 1e biens 

1994) teilnehmenden Staaten angenom­
men wurde, und In der Politischen Er­
klärung der 5. 'Europäischen Ministerkon­
ferenz (Thessalonikl, 11. bis 12. Dezember 
1997) unterstrichen wurde; 

im Bestreben zur Förderung der in den 
Empfehlungen. die vom Europarat seit der 
Annahme des Übereinkommens angenom­
men worden sind, festgelegten Grundsätze 
zur Ausarbeitung von Strategien für den 
Kampf gegen den Tabak-, Alkohol• und 
Drogenmissbrauch, gemeinsam mit den 
Meinungsmachern und den Medien, zum 
Recht auf Auszüge von wichtigen Ereignis­
sen, bei denen Exklusivrechte für das Fern­
sehen in einem grenzüberschreitenden 
Zusammenhang bestehen, sowie zur par­
stellung von Gewalt in den elektronischen 
Medien, 

sind wie folgt übereingekommen: · 

Artikel 1 

In der französischen Fassung wird der 
Begriff ,juridiction" in Artikel 8 Absatz 1 
und Artikel 16 Absatz 2 a) durch den Begriff 
.competence" ersetzt. 

Artikel 2 

In der englischen Fassung wird der 
Begriff .advertisements" In Artikel 1 S 
Absätze 3 und 4 durch den Begriff .adver­
tlsing• ersetzt. 

Artlkel3 

Die Definition von .Rundfunkveranstal­
ter" In Artikel 2 Absatz c) wird wie folgt for­
muliert: 

.{ ... ) bedeutet: c) .Rundfunkveranstalter" 
die natürliche oder juristische Person, die 
die redaktionelle Verantwortung fOr die 
Zusammenstellung von Fernsehprogram­
men tragt. welche fOr den Empfang durch 
die Allgemeinheit bestimmt sind und sie 
verbreitet oder vollständig und unverändert 
durch einen Dritten verbreiten lässt:". 

Artikel 4 

Die Definition von .Werbung" in Artikel 2 
Absatz f wird wie folgt formuliert: 

.( ... ) bedeutet: O • Werbung• jede öffentli­
che Äußerung zur Förderung des Verkaufs, 
des Kaufs oder der Miete oder Pacht eines 
Erzeugnisses oder einer Dienstleistung, wr 
Unterstützung einer Sache oder Idee oder 
zur Erzielung einer anderen vom Werbetrei­
benden oder vom Rundfunkveranstalter 
selbst gewünschten Wirkung, gegen Ent­
gelt oder eine ähnliche Gegenleistung oder 
zur Eigenwerbung, gesendet wird;". 

Artikel 5 

Ein neuer Absatz g), der wie folgt formu­
liert ist, wird in Artikel 2 eingefügt 

.( ... ) bedeutet: g) • Teleshopping" Sendun­
gen direkter Angebote an die Allgemeinheit 
für den Absatz von Waren oder die Erbrln-
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immovable property, rights and obligatlons 
in return for payment:". 

Articlr~ 6 

Article 2, paragraph g, shall be renum­
bered to Article 2, paragraph 11. 

Article 7 

The following text shall replace Article 5: 

"Article 5: Outies of the transmitting Parties 

1. Each transmitting Party shall ensure 
that all programme Services transmitted by 
a broadcaster within its jurisdiction comply 
with the terms of tt1is Convention. 

2. For tJie purposes cf ttlis Convention, a 
brcadcaster wittiin the jurisdiction of a 
Party is: 

- a broadcaster whc is deemed to be 
established in that Party according to 
paragraph 3; 

- a broadcaster to whom paragraph 4 
applies. 

3. For the purpcses of this Convention, a 
brcadcaster shall be deemed to be estab­
lished in a Party, hereinafter referred to as 
ttle 'transmitting Party' in the foUowing 
cases: 

(a) the broadcaster has its head office in 
that Party and the decisions an pro­
gramme schedules are taken in that 
Party; 

(b) if a broadcaster has its head office in 
cne Party but decisions on programme 
schedules are taken in another Party. it 
shall be deemed to be established in 
the Party where a significant part cf the 
workforce involved in the pursuit of the 
television braadcastlng actlvity oper­
ates; if a significant part of the work­
force involved in ttle pursuit of the tele­
vision broadcasting actlvity operates in 
each of those Parties, the broadcaster 
shall be deemed to be established in 
ttle Party where it has its head office; if 
a significant part of the workforce 
involved in the pursuit of the television 
broadcasting actlvity operates in nei­
ther of lhose Pal1les, the broadcaster 
shall be deemed to be established in 
the Party where it first began broad­
castlng in accordance with the system 
of law of that Party, provided that ·it 
maintains a stable and effective link 
with the economy of that Party; 

(c) if a broadcaster has its head office in a 
Party bllt decislons on programme 
schedutes are taken in a State which is 
not Party to this Conventlon, or vice­
versa, lt shall be deemed to be estab­
llshed in the Party concemed, provided 
that a signiflcant part of the workforce 
lnvolved In the pursuit of the television 

au de services, y compris !es biens 
lmmeubles. les droits et les abligations;». 

Article 6 

L'article 2, paragrnphe g. est renumerote 
comme article 2. paragraphe h. 

Article 7 

Le texte suivant i-emplace l'article 5: 

«Article 5: Engagements des Parties de 
transmission 

1. Chaque Partie de transmission veille a 
ce que tous !es services de programmes 
transmis par un radiodiffuseur relevant de 
sa competence soient conformes aux dis­
positions de la presente Convemion. 

2. Aux fins de la presente Convention, 
relevent de la competence d'une Partie le 
radiodiffuseur: 

- qui est considere comme etant etabli 
dans cette Partie conformement au 
paragraphe 3; 

- auquel s'applique le paragraphe 4. 

3. Aux fins de la prasente Convention, un 
radiodiffuseur est considere comme etant 
etabli dans la Partie de transmission dans 
les cas suivants: 

a) le radiodiffuseur a son siege social 
effectif dans cette Partie et !es daci­
sions relatives a la programmation sont 
prises dans cette Partie; 

b) lorsqu'un radiodiffuseur a son siege 
social effectlf dans une Partie, mais que 
les decisions relatives a la programma­
tion sont prises dans une autre Partie, il 
est repute etre etabll dans Ja Partie ou 
apere une partie Jmportance des effec­
tifs employes aux actlvites de radiodif­
fusion terevisuelle: lorsqu'une partie 
importante des effectifs employes aux 
activites de radlodiffusion televisuelle 
opere dans chacune de ces Parties. Je 
radiodiffuseur est considere etre etabli 
dans la Partie ou i! a son siege social 
effectif; lorsqu'une partie importante 
des effectifs employes aux activites de 
radiodiffusion televisuelle n'opere dans 
aucune de ces Parties. le radiodiffuseur 
est repute etre considere dans Ja pre­
miere Partie oü il a cammence a 
emettre conformement au droit de 
cette Partie, a condition qu'il main­
tlenne un lien economique stable et reel 
avec cette Partie; · 

c) lorsqu'un radiodiffuseur a son siege 
social effectif dans une Partie, mais que 
!es decisions en matiere de program­
mation sont prises dans un Etat qui 
n'est pas Partie a la präsente Conven­
tlon, ou vice-versa, il est considere atre 
etabll dans la Partie en question si une 
partle lmportante des effectlfs em-

gung von Dienstleistungen, einschließlich 
unbeweglicher Sachen, Rechte und Ver­
pflichtungen, gegen Entgelt;". 

Artikel 6 

Artikel 2 Absatz g) wird neu als Artikel 2 
Absatz h nummeriert. 

Artikel 7 

Der folgende Wortlaut ersetzt Artikel 5: 

.. Artikel 5: Pt1ichten der sendenden Ver-
tragsparteien · 

(1) Jede sendende Vertragspartei sorgt 
dafür, dass alle Programme. die durch 
Rundfunkveranstalter unter ihrer Rechts­
hoheit verbreitet werden. den Bestimmun­
gen dieses Übereinkommens entsprechen. 

{2) Jm Sinne dieses Übereinkommens 
unterliegt ein Rundfunkveranstalter der 
Rechtshoheit einer Vertragspartei, 

- wenn er in Übereinstimmung mit Ab­
satz 3 in dieser Vertragspartei als nieder­
gelassen gilt; 

- wenn Absatz 4 auf ihn Anwendung fin­
det. 

• (3) Im Sinne dieses Übereinkommens gilt 
ein Rundfunkveranstalter in den folgenden 
Fällen in der sendenden Vertragspartei als 
niedergelassen: 

a) wenn der Rundfunkveranstalter seinen 
tatsächlichen Sitz in dieser Vertrags• 
partei hat und die Entscheidungen be­
züglich der Programmgestaltung in die­
ser Vertragspartei getroffen werden; 

b) wenn ein Rundfunkveranstalter seinen 
tatsächlichen Sitz in einer Vertragspar­
tei hat, die Entscheidungen bezüglich 
der Programmgestaltung jedoch in 
einer anderen Vertragspartei getroffen 
werden. so gilt er in der Vertragspartei 
als niedergelassen. in der ein wesent­
licher Teil der im Fernsehbereich Be­
schäftigten tätig ist; wenn ein wesent­
licher Teil der im Fernsehbereich Be­
schäftigten in beiden Vertragsparteien 
tätig ist. gilt der Rundfunkveranstalter in 
der Vertragspartei als niedergelassen. 
in der er seinen tatsächlichen Sitz hat; 
wenn ein wesentlicher Teil der im Fern­
sehbereich Beschäftigten in keiner der 
beiden Vertragsparteien tätig ist, gilt 
der Rundfunkveranstalter in der Ver­
tragspartei als niedergelassen, in der er 
zuerst mit der Sendetätigkeit gemäß 
der Rechtsordnung dieser Vertragspar­
tei begonnen hat, sofern eine dauerhaf­
te und tatsächliche Verbindung mit der 
Wirtschaft dieser Vertragspartei weiter­
besteht; 

c) wenn ein Rundfunkveranstalter seinen 
tatsächlichen Sitz in einer Vertragspar­
tei hat, die Entscheidungen bezüglich 
der Programmgestaltung jedoch in 
einem Staat getroffen werden, der 
keine Vertragspartei dieses überein• 
kommens ist, oder wenn der umge­
kehrte Fall vorliegt, gilt er in der betref-
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broadcasting activity operates in that 
Purty; 

(d) if, when _applying the criteria of para­
graph 3 of Article 2 of Directive 97 /36/ 
EC of th.e European Parliarnent and of 
the Council of 19 June 1997 amending 
Council Directive 89/552/EEC an the 
co•ordination of certain provisions laid 
down by law, regulation or administra­
tive action in member States concern­
ing the pursuit of te!evision broadcast­
ing activities, a broadcaster is deemed 
to be established in a member State of 
the European Community, that broad­
caster shall also be deemed to be 
established in that Stare for the purpos­
es of this Conventlon. 

4. A broadcaster to whom the provisions 
cf paragraph 3 is not applicable is deemed 
to be within the jurisdictlon of a Party, so­
called transmitting Party, in the following 
cases: 

(a) it uses a frequency granted by that 
Party; 

(b) although it does not use a frequency 
granted by a Party it does use a satellite 
capacity appertaining to that Party: 

(c) although it uses neither a frequency 
granted by a Party nor a satellite capac­
ity appertaining to a Party it does use a 
sateilite up-link situated in that Party. 

5. lf the transmitting Party cannot be 
determined according to paragraph 4, the 
Standing Committee shall consider this 
issue according to Article 21, indent a, of 
this Convention, in order to determine this 
Party. 

6. This Convention shalf not apply to 
television broadcasts intended excluslvely 
for reception in States which are not Party 
to this Convention, and which are not 
received directly or indlrectty by the public 
In one or more Parties." 

Article 8 

Article 8 shall have the following ward• 
ing: 

• Article 8: Right of reply 

1. Each transmitting Party shall ensure 
that every natural or legal person, regard­
less of nationality or place of residence, 
shall have the opportanity to exercise a 
right of reply or to seek other comparable 
legal or administrative remedies relating to 
programmes transmitted by a broadcaster 
within its jurisdiction, within the meanlng of 
Article 5. In partlcular. lt shall ensure that 
timing and other arrangements for the 
exercise of the rlght of reply are such that 
thls rlght can be effectlvely exercised. Tue 
el'fectlve exerclse of thls rlght or other com-

ployes aux activites de radlodiffusion 
televisuelle apere dans cette Partie; 

d) si un radiodiffuseur est considere 
cornme etant etabli dans un Etat 
mernbre de Ja Communaute europeen­
ne en application des criteres du para­
graphe 3 de l'article 2 de la Directive 
97/36/CE du Parlement europeen et du 
Conseil du ·19 juin 1997 modifiant la 
Oirective 89/552/CEE du Conseil visant 
ä la coordination de certaines dlsposi­
tions legislatives, reglernentaires et 
administratives des Etats membres 
relatlves a r exercice d' activites de 
radiodiffusion televisuelle. ce radiodif­
fuseur sera egalement considere 
comme etant etabli dans cet Etat aux 
fins de la presente Convention. 

4. Un radiodiffuseur auquel ne s'ap­
plique pas le paragraphe 3 est repute 
relever de la competence de la Partie de 
transmission dans les cas suivants: 

a) s'il utilise une frequence accordee par 
cette Partie; 

b) si, n'utilisant pas une frequence accor­
dee par une Partie, il utilise une capaci­
te satellitaire relevant de cette Partie; 

c) si, n'utilisant ni une frequence accordee 
par une Partie ni une capac[te satellita[­
re relevant d'une Partie, il utilise une 
liaison montante vers un satellite, situee 
dans cette Partie. 

5. Dans fe cas oCt le paragraphe 4 ne per­
mettrait pas de designer la Partie de trans­
mlssion, le Comite permanent examine la 
question conformement a l' article 21, para­
graphe 1, alinea a, de Ja presente Conven­
tion, en vue de designer cette Partie. 

6. La presente Convention ne s'appllque 
pas aux emissions televlsees exclusive­
rnent destinees a erre captees dans !es 
Etats qui ne sont pas Parties a la presente 
Convention et qui ne sont pas rei;ues 
directement ou indirectement par le public 
d'une ou de plusieurs Parties.» 

Article 8 

L'article 8 est libelle comme suit: 

«Article 8: Droit de reponse 

1. Chaque Partie de transmission s'as­
sure que taute personne physique au 
morale, quelle que soit sa nationafite ou 
son lieu de rElsidence, puisse exercer un 
droit de reponse ou avoir acces a un autre 
recours juridique au administratif compa­
rable a l'Elgard des Elmlsslons transmises 
par un radlodlffuseur relevant de sa com­
petence, au sens de l'artlcle 5. Elle veille 
notamment a ce que Je dEllai et les autres 
modalitEls prevues pour l'exerclce du droit 
de reponse solent sufflsants pour per­
mettre l'exerclce erfectff de ce droit. 

fenden Vertragspartei als niedergelas­
sen, sofern ein wesentlicher Teil der im 
Fernsehbereich Beschäftigten in dieser 
Vertragspartei tätig ist: · 

d) wenn - unter Anwendung der Tatbe­
standsmerkmale von ArtiI,el 2 Absatz 3 
der Richtlinie 97/36/EG des Europäi­
schen Parlaments und des Rates vom 
·19. Juni 1997 zur Änderung der Richt­
linie 89/552/EWG des Rates zur Koordi­
nierung bestimmter Rechts- und Ver­
waltungsvorschriften der Mitgliedstaa­
ten über die Ausübung der Fernseh­
t::ltigkeit - ein Rundfunl<veransta!ter in 
einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Gemeinschaft als niedergelassen gilt, 
so gilt dieser Rundfunkveranstalter 
auch im Sinne dieses Übereinkommens 
in diesem Staat als niedergelassen. 

(4) In den folgenden Fällen gilt ein Rund­
funkveranstalter, auf den Absatz 3 nicht 
Anwendung findet, als der Rechtshoheit 
einer Vertragspartei - gleich einer senden­
den Vertragspartei - unteiworfen, wenn 

a) er eine von dieser ve·rtragspartei zuge­
teilte Frequenz nutzt; 

b) er VNar keine von dieser Vertragspartei 
zugeteilte Frequenz, aber eine Satelli­
tenkapazität dieser Vertragspartei nutzt: 

c) er zwar weder eine von dieser Vertrags­
partei zugeteilte Frequenz noch eine 
Satellitenkapazität dieser Vertragspar • 
tei, aber eine Aufwänsverbindung zu 
einem Satelliten nutzt. die sich in der 
betreffenden Venragspartei befindet. 

(5) Wenn die sendende Vertragspartei 
anhand von Absatz 4 nicht bestimmt wer­
den kann, prüft der Ständige Ausschuss 
die Frage gemäß Artikel 21 Absatz 1 Bucn­
stabe a dieses Übereinkommens zum 
Zwecke der Bestimmung dieser Vertrags­
partei. 

(6) Dieses übereinkommen betrifft nicht 
Fernsehsendungen, die ausschließlich für 
den Empfang in Staaten bestimmt sind, die 
nicht Vertragspartei dieses Übereinkom­
mens sind, und die weder direkt noch indi­
rekt von der Allgemeinheit in einer oder 
mehreren Vertragsparteien empfangen 
werden können." 

Artikel 8 

Artikel 8 wird wie folgt formuliert: 

.Artikel 8: Recht auf Gegendarstellung 

(1) Jede sendende Vertragspartei stellt 
sicher, dass jede natürliche oder juristische 
Person ungeachtet ihrer Staatsangehörig-. 
keit oder ihres Wohnorts beziehungsweise 
Sitzes die Möglichkeit hat, im Hin.blick auf 
Sendungen, die durch einen ihrer Rechts• 
hoheit Im Sinne des Artikels 5 unterliegen­
den Rundfunkveranstalter verbreitet wer­
den, ein Recht auf Gegendarstellung aus­
zuüben oder andere vergleichbare gericht­
liche oder verwaltungsrechtliche Mittel In 
Anspruch zu nehmen. Sie sorgt Insbeson­
dere dafür, dass die für die Ausübung des 
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pamble legal or administrative remedies 
shall be ensured boch as regards the tirning 
and t.he modalities. 

2. F or this purpose. the name of the pro­
grnmme service or of r.he broadcaster 
responsible for this p;cg; 2mrne service 
shall be identified in tl1e programme service 
itself, at regular intervals by appropriate 
rneans." 

Artich" 9 

nie following text s11all replace Article 9: 

"Article 9: Access of the public to informa­
tion 

Each Party shall examine and, where 
necessary. take legal mi:,asures such as 
introducing the right to short reporting an 
events of higl1 interest for the public to 
avoid the right of the pu::ilic to information 
being undermined due to the exercise by a 
broadcaster within its jurisdicticn of exclu­
sive rights for the transmission or retrans­
mission, within the meaning cf Artic!e 3, cf 
such an event." 

Article 10 

A new Article 9bis, worded as follows, 
sha!! be inserted: 

"Article gbis: Access of the public to events 
of major importance 

1. Each Party retains the right to take 
measures to ensure that a broadcaster 
within its jurisdictian does not broadcast 
an an exclusive basis events which are 
regarded by that Party as being of majar 
importance for society in such a way as to 
deprive a substantial proportion of the pub­
lic in that Party cf the possibility of follow­
ing such events by live caverage or 
deferred coverage an free television. lf it 
does so, the Party cancemed may have 
recourse ta the drafting of a list of desig­
nated events which it considers to be cf 
major importance for society. 

2. Parties shall ensure by appropriate 
means, respecting the legal guarantees 
granted by the Convention for the Protec­
tion of Human Rights and Fundamental 
Freedoms as well as. where appropriate. 
the national constitution. -that a broadcast­
er within their jurisdiction does not exercise 
the exclusive rights purchased by that 
broadcaster fol10"4ing the date of entry lnto 
force of the Protocol amendlng the Euro­
pean Convention on Transfrontler Televi­
sion In such a way that a substantlal pro­
portlon of the public In another Party 1s 
deprived or the posslbillty of following 
events which are deslgnated by that other 

L' exercice effectif de ce droit ou d' autres 
recours juridiques ou administratif5 com­
parables doit f!tre assure tant du point de 
vue des delais que pour ce qui est des 
modalites d'applicattbn. 

2. A cet effet. le nom du service de pro­
grammes ou celui du radlodiffuseur res­
ponsable de ce serviCE de programmes est 
identifie dans Je service de programmes 
meme, a Intervalles reguliers par toutes 
indlcations appropriees.» 

Artic:'te 9 

Le texte suivant remplace I' article 9: 

«Article 9: Acces du public a l'information 

Chaque Partie examine et, si necessaire, 
prend des mesures juridiques telles que 
t'introduction du droit aux extraits sur des 
evenements d'un grand interE!t pour le 
public, afin d'eviter q1:i'e le droit du public a 
l'information ne seit remis en cause du fait 
de l'exercice, par un radiodiffuseur relevant 
de sa competence, de droits exclusifs pour 
la transmission ou la, retransmission, au 
sens de l'article 3, d'tln tel evenernent.:+ 

Articlä 10 

Un nouvel artlcle gbis, llbelle comme suit, 
est insern: 

«Article gbis; Acci':ls du public a des evene­
ments d'importance mäjeure 

1. Chaque Partie conserve le droit de 
prendre des mesures pour assurer qu'un 
radiodiffuseur relevant. de sa competence 
ne retransmet pas d'urie manii':lre exclusive · 
des evenements qu'ellejuge d'une impor­
tance majeure pour la socil~te d'une fac;on 
qui prive une partie substantielle du public 
de cette Partie de la possibilite de suivre 
ces evenements en direct au en differe sur 
une telavision a acces libre. Dans ce 
contexte, la Partie concernee peut avoir 
recours a l'etablissement d'une liste des 
evenements designes .qu'elle juge d'une 
importance majeure pöur Ja societe. 

2. Les Parties s'assurent par !es moyens 
appropries, en respettant les garantles 
juridiques offertes par !a Conventlon de 
sauvegarde des Droits de !'Hemme et des 
Libertes fondamentales et, le cas echeant, 
par la constitutJon nationale, qu'un radio­
diffuseur relevant de leur compatence 
exerce les droits exclusifs qu'II a achete 
apres la date d'entree en vigueur du Proto­
cole d'amendement a Ja Convention euro­
peenne sur ta television transfrontii':lre .de 
maniere a ne pas priver une partie lmpor­
tante du public d'une autre Partie de la 
possibilite de suivre, int~gratement ou par­
tlellement en dlrect, ou sl Mcessaire au 

Rechts auf Gegendarstellung vorgesehe­
nen Fristen und sonstigen Modalitäten so 
gestaltet sind, dass dieses Recht wirksam 
ausgeübt werden kann. Die wirksame Inan­
spruchnahme dieses Rechts oder anderer 
vergleichbarer gerichtlicher oder verwal­
tungsrecht!icher Mittel wird sowohl hin­
sichtlich der Fristen als auch hinsichtlich 
der Anwendungsmodalitäten gewährlei­
stet. 

(2) Zu diesem Zweck wird der Name des 
Programms oder der Name des Rundfunk­
veranstalters. der für das Programm ver­
antwortlich ist. darin in regelmäßigen Ab­
ständen in geeigneter Weise angegeben." 

Artikel 9 

Der folgende Worttaurersetzt Artikel 9; 

.. Artikel 9: Zugang der Allgemeinheit zu In­
formationen 

Jede Vertragspartei prilft und ergreift 
gegebenenfalls die geeigneten rechtlichen 
Maßnahmen, wie die Einführung des 
Rechts auf Auszüge von Ereignissen von 
großem Interesse für die Allgemeinheit. mit 
denen vermieden werden soll, das Recht 
der Allgemeinheit auf Information dadurch 
in Frage zu stellen, dass ein ihrer Rechts­
hoheit unterliegender Rundfunkveranstal­
ter Exklusivrechte zur Verbreitung oder 
Weiterverbreitung im. Sinne des Artikels 3 
bei solchen Ereignissen ausübt." 

Artikel10 

Ein neuer Artikel 9a., der wie folgt formu­
liert ist, wird eingefügt: 

.Artikel 9a: Zugang der Allgemeinheit zu 
Ereignissen von emebllcher Bedeutung 

(1) Jede Vertragspartei behält sich das 
Recht vor, Maßnahmen zu ergreifen, um 
sicherzustellen, dass ein ihrer Rechtshoheit 
unterliegender Rundfunkveranstalter Ex­
klusivrechte zur Weiterverbreitung von Er­
eignissen von erheblicfier gesellschaft­
licher Bedeutung nicht so ausübt, dass 
einem wesentlichen Teil der Allgemeinheit 
in dieser Vertragspartei die Möglichkeit 
genommen wird, diese Ereignisse direkt 
oder zeitversetzt im frei zugänglichen Fern­
sehen zu verfolgen. In diesem Zusammen­
hang kann die betreffende Vertragspartei 
von solchen Ereignissen, denen sie eine 
erhebliche gesellschaftliche Bedeutung 
beimisst, eine Liste erstellen. 

(2) Die Vertragsparteien stetlen mit' an­
gemessenen Mitteln und mit Rücksicht 
auf die von der Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
und, soweit gegebenenfalls, von der natio­
nalen Verfassung gewährten Rechtsgaran­
tien sicher, dass ein ihrer Rechtshoheit 
unterliegender Runcffunkveranstalter, die 
von ihm nach dem Inkrafttreten des Proto­
kolls zur Änderung des Europäischen Über­
einkommens über das grenzüberschreiten­
de Fernsehen erworbenen Exklusivrechte 
nicht In der Weise ausübt, dass einem 
bedeutenden Teil der Allgemeinheit in einer 
anderen Vertragspartei die Möglichkeit 
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Party, via whole or partial live coverage, or 
where necessary or appropriate for objec­
tive reasons in the public interest, who!e 
or partial deferred covernge an free televi­
sion as determined by that other Party 
under paragraph ·1, respecting the follow­
ing require~_ents: 

(a) the Party implementing the measures 
referred to in paragraph 1 shall draw up 
a list of national or non-national events 
which are considered by that Party as 
being of major importance for society; 

{b) the Party shall do so in a c!ear and 
transparent manner in due and effective 
time; 

(c) the Party shall determine whether these 
events shall be available via whole or 
partial live coverage, or where neces­
sary or appropriate for objective rea­
sons in the public interest, whole or 
partial deferred coverage; 

(d) the measures taken by the Party draw­
ing up the list shall be proportionate 
and as detailed as necessary to enable 
other Parties to take measures referred 
to in this paragraph; 

(e) the Party drawing up the list shall notify 
the !ist and t.he corresponding mea­
sures to t.he Standing Committee, the 
time limit for which shall be fixed by the 
Standing Committee; 

(n the measures taken by the Party draw­
ing up the list shall be within the limita­
tions cf t.he guidelines of the Standing 
Committee referred to in paragraph 3 
and t.he Stand Ing Committee must have 
given a positive opinion on the mea­
sures. 

Measures based on this paragraph shall 
apply only to those events published by the 
Standing Committee in the annual !ist 
referred to in paragraph 3 and to those 
exclusive rights purchased after the entry 
into force of this amending Protocol. 

3. Once a year the Standing Committee 
shall: 

(a) publish a consolid~_<;!_ list of the enlist­
ed events and corresponding measures 
notified by Parties in accordance with 
paragraph 2 e; 

(b) draw up guidelines to be adopted by a 
majority of three quarters of the mem­
bers in addition to the requirements list­
ed up in paragraph 2 a to e In order to 

approprie pour des raisons objectives d'in­
teret general, integralement au partiellc­
ment en differe, sur une television a acces 
!ibre, se!on les dispositions prises par 
cette autre Partie en applrcation du para­
graphe 1, les evenements que cette autre 
Partie a designes en respectant les exi, 
gences suivantes: 

a) la Partie mettant en oeuvre !es mesures 
mentionnees au paragraphe 1 etablit 
une liste d'evenements, nationaux ou 
non nationaux, qu'el!e juge d'une 
importance majeure pour la socil~te: 

b) Ja· Partie etablit cette liste selon une 
procedure claire et transparente, en 
temps opportun et utile; 

c) la Partie determine si ces evenements 
doivent atre transmis integralement au 
partiellement en direct au, si necessaire 
ou approprie pour des raisons objec­
tives d'interet general, transmis integra­
lement au partiellement en differe; 

d) les mesures prises par la Partie qui eta­
blit la liste sont proportionnees et aussi 
d~taillees que n~cessaire afin de per­
mettre aux autres Parties de prendre 
!es mesures mentionnees dans ce 
paragraphe; 

e) la Partie etab!issant la liste commu­
nique au Comite permanent cette liste 
et les mesures correspondantes dans 
un delai fixe par le Comite permanent; 

t) les mesures prises par la Partie etablis­
sant Ja liste entrent dans Je cadre des 
limitations indiquees dans les lignes 
directrices du Comite permanent men­
tionnees au paragraphe 3, et ont rer;u 
un avis favorable du Comite perma­
nent. 

Les mesures se rapportant a ce para­
graphe ne s'appliquent qu'aux evenements 
publies par le Comite permanent dans Ja 
liste annuelle mentionnee au paragraphe 3 
et aux droits d' exclusivite acquis apr1!s 
l'entree en vigueur du present Protocole 
d'amendement. 

3. Une fois par an, Je Comite permanent: 

a) publie une liste consolidt'.:e des t'.:vene­
ments designes et des mesures corres­
pondantes communiques par les Par­
ties conformement au paragraphe 2 e; 

b) etablit des llgnes directrices adoptt'.:es 
ll la majorite des troisquarts des 
membres. en comp!ement aux condl­
tions enumerees au paragraphe 2 a ll e 

vorenthalten wird, die von dieser anderen 
Vertragspartei unter Berücksichtigung 
der unten stehenden Anforderungen be­
zeichneten Ereignisse als direkte Gesamt­
oder Teilberichterstattung oder, sofern im 
öffentlichen Interesse aus objektiven Grün­
den erforderlich oder angemessen, als zeit­
versetzte Gesamt- oder Teilberichterstat­
tung im frei zugänglichen Fernsehen zu 
verfolgen, wie dies von der anderen Ver­
tragspartei gemäß Absatz 1 festgelegt wor­
den ist: 

a) die Vertragspartei, welche die in Ab­
satz ·1 erwähnten Maßnahmen trifft, 
erstellt eine Liste nationaler oder inter­
nationaler Ereignisse, die sie als von 
gesellschaftlich erheblicher Bedeutung 
erachtet: 

b) die Vertragspartei erstellt diese Liste 
rechtzeitig in einem klaren und nach­
vollziehbaren Verfahren; 

c) die Vertragspartei bestimmt. ob diese 
Ereignisse im Wege direkter Gesamt­
oder Teilberichterstattung oder, sofern 
im öffentlichen Interesse aus objektiven 
Gründen erforderlich oder angemessen 
im Wege zeitversetzter Gesamt- oder 
Teilberichterstattung verfügbar sein 
sollen; 

d) die von der Vertragspartei, welche die 
liste erstellt. getroffenen Maßnahmen 
haben verhältnismäßig und so detailliert 
wie nötig zu sein, um es den anderen 
Vertragsparteien zu ermöglichen, die in 
diesem Absatz erwähnten Maßnahmen 
zu ergreifen; 

e) die Vertragspartei, welche die Liste 
erstellt. teilt dem Ständigen Ausschuss 
diese Liste und die entsprechenden 
Maßnahmen in einer vom Ständigen 
Ausschuss festgelegten Frist mit; 

t) die von der Vertragspartei, welche die 
liste erstellt, getroffenen Maßnahmen 
fallen in den Rahmen der Beschränkun­
gen, die in den in Absatz 3 erwähnten 
Richtlinien des Ständigen Ausschusses 
festgelegt sind, und der Ständige Aus­
schuss muss eine positive Stellungnah­
me zu den Maßnahmen abgegeben 
haben. 

Maßnahmen aufgrund dieses Absatzes fin­
den nur Anwendung auf die vom Ständigen 
Ausschuss in der in Absatz 3 erwähnten 
jährlichen Liste veröffentlichten Ereignisse 
sowie auf die nach dem Inkrafttreten dieses 
Änderungsprotokolls erworbenen Exklusiv­
rechte. 

(3) Einmal jährlich hat der Ständige Aus­
schuss; 

a) eine konsolidierte Liste der bezeich­
neten Ereignisse und entsprechenden 
Maßna(:lmen, die von den Vertrags­
parteien in Übereinstimmung mit Ab­
satz 2 e) mitgeteilt worden sind, zu ver­
-öffentlichen; 

b) mit Dreiviertelmehrheit der Mitglieder 
Richtlinien, zusätzllch zu den in Ab­
satz 2 a) bis e) aufgeführten Bedingun­
gen aufzustellen, damit Abweichungen 
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avoid differences between the imple­
mentation of this Article and that of cor• 
responding European Comrnunity pro­
visions." 

Article 1"I 

Paragraph 1 of Article 10 shall have the 
following wording: 

"1. Each trnnsmitting Party shall ensure, 
where practicable and by appropriate 
means, that a broadcaster within its juris­
diction reserves for European worl,s a 
majority proportion of its transrnission time, 
excluding the time appointed to news, 
sports events, games, advertising, teletext 
services and tele-shopping. This propor­
tion, having regard to the broadcaster's 
informational, ecfucational, cultural and 
entertainment responsibilities to its viewing 
public, should be achieved pragressively, 
on the basis of suitable criteria." 

Article 12 

Paragraph 4 of Article 10 shall have the 
following wording: 

• 4. The Parties shall ensure that a broad­
caster within their jurisdiction does not 
broadcast cinematographic works outside 
periods agreed with the rights holders/ 

Article 13 

A new Article 1Qbis reading as follows 
shall be inserted: 

"Article 1Qbis: Media pluralisrn 

The Parties, in the spirit of co-operation 
and mutual assistance which underlies this 
Convention, shall endeavour to avoid that 
programme services transmitted or 
retransmitted by a broadcaster or any other 
legal er natural persons within their juris­
diction, within the meaning of Article 3, 
endanger rnedia pluralisrn." 

Article 14 

The heading cf Chapter III shall read as 
follows: 

"Advertising 
and tele-shopping". 

Article 15 

Article 11 shall have the following word-
ing: .. -..:._ 

"1. Advertising and tele-shopping shall be 
fair -and honest 

2. Advertising and tele-shopping shall 
not be misleading and shall not prejudice 
the interests of consumers. 

3. Advertising and tele-shopping ad­
dressed to or using children shall avoid 
anything iikely to harm their lnterests and 

atln d'~viter des differences entre Ja 
mise en oeuvre de cet article et celle 
des dlspositions correspondames du 
droit communautaire.:. 

Article 11 

Le paragraphe 1 de I' article 10 est libelle 
comme suit: 

«1. Chaque Partie de transmission veille. 
chaque fois que cela est realisable et par 
des moyens appropries. a ce qu·un radio­
diffuseur relevant de sa competence reser­
ve a des oeuvres europeennes une propor­
tion majoritaire de son ternps de transrnis­
sion. a J'exclusion du temps consacre aux 
informations, a des manifestations spar• 
tives, /.J desjeux, a la publlcite, aux services 
de teletexte et au teJe.achat. Cette proper -
tlon, campte tenu des responsabilites du 
radiodiffuseur a l'egard de son public en 
matiere d'information, d'education, de cul­
ture et de divertissement, devra etre obte­
nue progressivement sur Ja base de cri­
teres appropries.» 

Article 12 

Le paragraphe 4 de l'article 10 est libelle 
commesuit: 

«4. Les Parties veillent a ce qu'un radio• 
diffuseur qui releve de leur competence ne 
diffuse pas d'oeuvres cinematographiques 
en dehors des delais convenus avec les 
ayants droit.» 

Article 13 

Un nouvel article 1Qbis, libelle comme 
suit, est insere: 

«Article 1 Qbis; Pluralisme des rnedias 

Dans l'esprit de cooperation et d'entrai­
de qui sous-tend la presente Convention, 
!es Parties s'efforcent d'eviter que les ser­
vices de programmes transmis au retrans­
mis par un radiodiffuseur au par d'autres 
personnes physiques au morales relevant 
de leur competence, au sens de l'article 3, 
ne mettent en danger le pluralisrne des 
medias.» 

Article 14 

Le titre du chapitre 11! se lit comme suit: 

«Publicite 
et Tele-Achat». 

Article 15 

l'article 11 est libelle comme suit: 

«1. Toute publicite et taut tele-achat doi­
vent atre ioyaux et honnates. 

2. La publicite et le tele-achat ne doivent 
pas atre trompeurs ni porter atteinte aux 
interats des consommateurs, 

3. La publlcite et re tele-achat destines 
aux·enfants au taisant appel a des enfants 
doivent eviter de porter prejudlce aux inte-

zwischen der Umsetzung dieses Arti­
kels und der im Gemeinschaftsrecht 
geltenden Bestimmungen vermieden 
werden." 

Artikel 11 

Artikel 10 Absatz 1 wird wie folgt formu­
liert: 

,.(1) Jede sendende Vertragspartei sorgt 
im Rahmen des pral(tisch Durchführbaren 
und mit angemessenen Mitteln dafür, dass 
ein Rundfunkveranstalter in .ihrer Rechts­
hoheit den Hauptanteil seiner Sendezeit 
europaischen Werken vorbehält; ausge­
nommen ist die für Nachrichten, Sporter­
eignisse, Spielshows, Werbung, Teletext­
oder Teleshopping-Dienste vorgesehene 
Sendezeit. Dieser Anteil soll unter Berück• 
sichtigung der Verantwortung des Rund­
funkveranstalters gegenüber seinem Publi­
kum in den Bereichen Information, Bildung, 
Kultur und Unterhaltung schrittweise auf 
der Grundlage geeigneter Kriterien erreicht 
werden." 

Artikel12 

Artikel 10 Absatz 4 wird wie folgt formu­
liert: 

,.(4) Die Vertragsparteien sorgen dafür, 
dass ein ihrer Rechtshoheit unterliegender 
Rundfunkveranstalter Kinofilme nur nach 
Ablauf der mit den Rechteinhabem verein­
barten Fristen verbreitet." 

Artikel 13 

Ein neuer Artikel 10a, der wie folgt for• 
muliert ist, wird eingefügt: 

.Artikel 10a: Medienvielfalt 

Die Vertragsparteien bemühen sich im 
Geiste der Zusammenarbeit und der ge­
genseitigen Unterstützu_ng, der diesem 
übereinkommen zugrunde liegt, zu vermei­
den, dass Programme, die durch einen 
Rundfunkveranstalter oder andere natür­
liche oder juristische Personen unter ihrer 
Rechtshoheit im Sinne des Artikels 3 ver­
breitet oder weiterverbreitet werden, die 
Medienvielfalt gefährden." 

Artikel 14 

Der Titel von Kapitel III heißt neu wie 
folgt: 

.Werbung 
und Teleshopping". 

Artikel 15 

Artikel 11 wird wie folgt formuliert: 

,,(1) Werbung und Teleshopping müssen 
fair und ehrlich sein. 

(2) Werbung und Teleshopping dürfen 
nicht irreführen und den Interessen der Ver­
braucher nicht schaden. 

(3) Werbung und Teleshopping, die sich 
an Kinder richten oder Kinder einsetzen, 
müssen alles vermeiden, was deren Inter• 
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shall have regard to their special suscepti­
bilities. 

4. Tele-shopping shall not exhort minors 
to contract for the sale or rental of goods 
and services:. 

5. The advertiser shall not exercise any 
editorial influence over the content of pro­
grnmmes. ·• 

Article 16 

Article 12 shall l1ave the following word­
ing: 

• Article 12: Duration 

1. The proportion of tele-shopping 
spots, advertising spots and other forms of 
advertising, with the exception of tele­
shopping windows within the meaning of 
paragraph 3. shall not exceed 20 % of the 
daily transmission time. The transmission 
time for advertising spots shall not exceed 
15 % of the daily transmission time. 

2. The proportion of advertising spots 
and tele-shopping spots within a given 
clock hour shall not exceed 20 %. 

3. Windows devoted to tele-shopping 
programmes broadcast within programme 
services which are not exclusively devoted 
to tele-shopping shall be of a minimum 
-uninterrupted duration of 15 minutes. The 
maximum number of windows per day shall 
be eight. Their overall duration shall not 
exceed three hours per day. They must be 
clearly identified by optical and acoustic 
means. 

4. For the purposes of this Article, adver­
tising shall not include: 

- announcements made by the broadcast­
er in connection with its own pro­
grammes and ancillary products directly 
derived from those programmes; 

- announcements in the public interest 
and charity appeals broadcast free of 
charge." 

Article 17 

Article 13 shall have the following word­
ing: 

"Artlcle 13: Form and presentation 

1. Advertising and tele-shopplng shall be 
clearly distinguishable as such and recog­
nisably separate from··the other items of 
the programme service by optlcal and/or 
acoustlc means. In principle, advertising 
and tele-shopping spots shall be transmit- · 
ted in blocks. 

2. Advertising and tele-shopping shall 
not use subßminal technlques. 

3. Surreptltlous · advertlslng and tele• 
shopping shall not be allowed, In partlcular 

rt':ts de ces dernid;s et tenir campte de leur 
sensibilite partlculföre. 

4. le tele-achat ne doit pas inciter les 
mineurs ä concltire des contrats pour la . 
vente ou la location de biens et de services. 

5. l'annonceur:;ne doit exercer aucune 
infiuence editoriale sur le contenu des 
emissions.» 

Article 16 

L'article 12 est libelle comme suit: 

«Article 12: Duree . ., 
1. Le temps de transmission cansacre 

aux spots de tele-achat, aux spots publlcl­
taires et aux autres formes de publicite. a 
l'exclusion des fenetres d'exploitation 
consacrees au tele!achat au sens du para­
graphe 3, ne doit pas depasser 20 % du 
temps de transmission quotidian. le temps 
de transmission consacre aux spots publi­
citaires ne doit p9s depasser 15 % du 
temps de transmission quotidien. 

2. Le temps de transmission consacre 
aux spots publicitaires et aux spots de tele­
achat ä l'lnterieur p'une heure d'horloge 
donnee ne doit pas'depasser 20 %. 

3. Les feni~tres d'exploitation pour les 
emissions de tele-achat diffusees a l'inte­
rieur d'un service de programmes non 
exclusivement consacre au tere-achat doi­
vent avoir une duree minimale et inimer­
rompue de quinze minutes. Le nombre 
maximal de fenetres d'exploitation est de 
huit par jour. Leur dµree totale ne doit pas 
depasser trols heutes par Jour. Elles doi­
vent etre clairement ldentifiables par des 
moyens optiques et acoustiques. 

4. Aux fins du present article, la publicite 
n'inclut pas: t1 

- !es messages diffuses par le radiodiffu­
seur en ce qui conceme ses propres 
programmes et les produits connexes 
directement derives de ces program­
mes; 

- les messages d'interet public et les 
appels en faveur d'oeuvres de bienfai­
sance diffuses gratuitement» 

Article 17 

L'article 13 est libelle comme suit: ,, 
«Article 13: Forme et presentation 

1. La publlclte et le tele-achat dolvent · 
etre clairement identiQables en tant que te!s 
et clairement separes des autres elements 
du service de programmes par des moyens 
optiques et/ou acoustiques. En principe, 
les spots de pub!icite et de tele-achat doi­
vent etre groupes en,ecrans. 

2. La publicite et le tete-achat ne doivent 
pas utiliser de techniques subllminales. 

3. La publlclte et le tele-achat clandes­
tlns sont lnterdlts, ei;'partlc1 ·· Ja presen-

essen schaden könnte, und müssen deren 
besondere Beeindruckbarkeit berücksich­
tigen. 

(4) Teleshopping darf Minderjährige nicht 
dazu anregen. Verträge für den Kauf oder 
die Miete oder Pacht von Erzeugnissen 
oder für die Erbringung von Dienstleistun­
gen abzuschließen. 

(5) Ein Werbetreibender darf keinen 
redaktionellen Einfluss auf den Programm­
inhalt ausüben." 

Artikel 16 

Artikel 12 wird wie folgt formuliert: 

..Artikel 12: Dauer 

(1) Die Dauer der Werbe- und Teleshop­
ping-Spots und anderen Werbeformen 
darf, mit Ausnahme der für das Teleshop­
ping im Sinne von Absatz 3 vorgesehenen 
Fenster, 20 % der täglichen · Sendezeit 
nicht überschreiten. Die Dauer der Spot­
werbung darf 15 % der täglichen Sendezeit 
nicht überschreiten. 

(2) Die Dauer der Werbe- und Teleshop­
ping-Spots innerhalb eines Einstundenzeit­
raums, gerechnet ab einer vollen Stunde, 
darf 20 % nicht überschreiten. 

(3) Die Teleshopping-Fenster innerhalb 
eines Programms, das nicht ausschließlich 
für das Teleshopping vorgesehen ist. mos­
sen eine ununterbrochene Zeitspanne von 
mindestens 15 Minuten umfassen. Pro Tag 
sind höchstens acht solcher Fenster zuläs­
sig. Ihre gesamte Dauer darf drei Stunden 
täglich nicht überschreiten. Sle müssen 
durch optische und akustische Mittel ein­
deutig als solche erkennbar sein. 

(4) Im Sinne dieses Artikels gilt nicht als 
Werbung: 

- vom Rundfunkveranstalter verbreitete 
Hinweise auf eigene Programme und auf 
Begleitmaterialien, die direkt von diesen 
Programmen abgeleitet sind; 

- Hinweise im öffentlichen Interesse und 
kostenlose Spendenaufrufe zu Wohl­
fahrtszwecken." 

Artikel 17 

Artikel 13 wird wie folgt formuliert: 

.Artikel 13: Form und Aufmachung 

(1) Werbung und Teleshopping müssen 
klar als solche erkennbar und durch opti­
sche und/oder akustische Mittel eindeu­
tig von anderen Programmteilen getrennt 
sein. Grundsätzlich werden Werbe- und 
Teleshopping-Spots in Blöcken gesendet. 

(2) Unterschwellfge Werbung und unter• 
schwelliges Teleshopping sind verboten. 

(3) Schleichwerbung und -teleshopping, 
Insbesondere die Darstellung von Erzeug-
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the presentation af products or services in 
programmes when it serves advertislng 
purposes. 

4. Advertising and tele-shopping shall 
not feature, visually or orally, persons regu­
larly presenting news and current affairs 
programm~s. • 

Article 18 

Tue following text shall replace Arti• 
cle 14: 

"Article 14: Insertion of advertising and 
tele-shopping 

1. Advertising and tele-shopping shall be 
inserted between programmes. Provided 
the conditions contained in paragraphs 2 to 
5 of this Article are fulfilled, advertising and 
tele-shopping spots may also be inserted 
during programmes in such a way that 
the integrity and value cf the programme 
and the rights of the rights holders are not 
prejudiced. 

2. In programmes consisting of auto­
nomous parts, er in sports programmes 
and similarly structured events and perfor­
mances containing intervals, advertising 
and tele-shopping spots shall only be 
lnserted between the parts er in the inter­
vals, 

3. The transmission of audiovisual works 
such as feature filrns and films made for 
television (excluding series, serials, light 
entertainment programmes and documen­
taries), provided their scheduled duration is 
more than forty-five minutes, may be inter­
rupted once for each complete period of 
forty-five minutes. A further Interruption is 
allowed if their scheduled duration is at 
least twenty minutes langer than two or 
more complete periods of forty-five min­
utes. 

4. Where programmes, other than those 
covered by paragraph 2, are interrupted by 
advertising or tele-shopping spots, a peri­
od of at least twenty minutes should elapse 
between each successive advertising or 
tele-shopping break within the programme. 

5. Advertising and tele-shopping shall 
not be inserted in any broadcast of a rell­
gious service. News and current affairs 
programmes, documentaries, religious 
programmes, and children's programmes, 
when their scheduled duratlon ls less than 
thirty minutes, shall not be interrupted by 
advertising or tele-sho_pping. lf their sched­
uled duration is thirty.minütes or langer, the 
provisions of the previous paragraphs shall 
apply: 

Article19 

The headlng of Artlcle 15 and para­
graphs 1 to 2 a of this Artlcle shall have the 
following wordlng: 

tation de produits au de services dans les 
emisslons, lorsque celle-ci est faite dans 
un but publlcitaire. 

4. La publlcite et le tele-achat ne doivent 
pas faire appel. ni visuellement ni orale­
ment. a des personnes presentant regulie­
rement !es journaux televises et les maga­
zines d' actualites.» 

Article 18 

Le texte suivant remplace l'article 14: 

«Article 14: Insertion de publicite et de tele­
achat 

1. La publicite et Ie tele-achat doivent 
etre inseres entre les emissions. Sous 
reserve des conditions fixees aux para­
graphes 2 a 5 du present article, la pubfici­
te et les spots de tele-achat peuvent egale­
ment etre inseres pendant !es emissions, 
de facon a ne pas porter atteinte ä l'integri­
te et a la valeur des emissions, et de mani!!­
re qu'il ne seit pas porte prejudice aux 
droits des ayants droit. 

2. Dans !es emissions composees de 
partles autonomes ou dans les emissions 
sportives et les evenements et_ spectacles 
de structure similaire comprenant des 
intervalles, la publicite et les spots de tele­
achat ne peuvent etre inseres qu'entre les 
parties autonomes ou dans les intervalles •. 

3. La transmission d'oeuvres audiovi­
suelles telles que Ies longs metrages cine­
matographiques et les films concus pour la 
television (a I' exclusion des series, des 
feuilfetons, des emissions de divertisse­
ment et des documentaires), ä condition 
que leur duree programmee soit superieure 
ä quarante-cinq minutes, peut etre inter­
rompue une fois par tranche complete de 
quarante-cinq mlnutes. Une autre interrup­
tion est autorisee si leur duree programmee 
est superieure d'au moins vingt minutes ä 
deux ou plusieurs tranches completes de 
quarante-cinq minutes. 

4, Lorsque des emissions autres que 
celles couvertes par le paragraphe 2 sont 
interrompues par de la publicite ou par des 
spots de tele-achat, une periode d'au 
moins vingt minutes devrait s'ecou/er entre 
chaque interruptlon successive a l'interieur 
des emissions. 

5. La publlcite et le teie-achat ne peuvent 
etre inseres dans les dlffusions de services 
religieux. Les joumaux televises, les maga­
zlnes d'actualites, les documentaires, les 
emisslons rellgieuses et !es emissions pour 
enfants dont la duree programmee est infe­
rieure il trente minutes ne peuvent etre 
interrompus par la publicite ou le tele­
achat. Lorsqu'ils ont une duree program­
mee d'au moins trente minutes, les dlspo­
sitlons des paragraphes precedents s'ap­
pliquent.• 

Article 19 

Le tltre de l'artlcle 15 et les para­
graphes 1 il 2a de cet article sont llbelles 
commesuit: 

nissen oder Dienstleistungen in Sendungen 
zu Werbezwecken, sind verboten. 

(4) In der Werbung oder im Teleshopping 
dürfen weder im Bild noch im Ton Perso­
nen auftreten, die regelmäßig Nachrichten­
sendungen und Sendungen zum politi­
schen Zeitgeschehen vorstellen.• 

Artikel18 

. Der folgende Wortlaut ersetzt Artikel 14; 

.Artikel 14: Einfügung der Werbung und 
des Teleshoppings 

(1) Werbung und Teleshopping werden 
zwischen Sendungen eingefügt. Unter den 
in den Absätzen 2 bis 5 genannten Voraus­
setzungen können Werbe- und Teleshop­
ping-Spots auch in Sendungen eingefügt 
werden, sofern der Gesamtzusammenhang 
und der Wert der Sendung sowie die Rech­
te der Rechteinhaber nicht beeinträchtigt 
werden. 

(2) In Sendungen, die aus eigenständi­
gen Teilen bestehen, oder in Sportsen­
dungen und Übertragungen ähnlich geglie­
derter Ereignisse und Darbietungen, die 
Pausen enthalten, dürfen Werbe- und 
Teleshopping-Spots nur zwischen den 
eigenständigen Teilen oder in den Pausen 
eingefügt werden. 

(3) Die Verbreitung audiovisueller Werke 
wie Kinospielfilme und Fernsehfilme {mit 
Ausnahme von Serien. Reihen, leichten 
Unterha/tungssenctungen und Dokumentar­
sendungen) darf unter der Voraussetzung, 
dass diese länger dauern als 45 Minuten, 
einmal je vollständigem 45-Mlnuten-Zeit­
raum unterbrochen werden. Eine weitere 
Unterbrechung ist zulässig, wenn diese 
Werke mindestens 20 Minuten länger dau­
ern als zwei oder mehr vollständige 45-Ml­
nuten-Zelträume. 

(4) Werden andere als die von Absatz 2 
erfassten Sendungen durch Werbe- oder 
Teleshopping-Spots unterbrochen, so soll 
der Abstand zwischen zwei aufeinanderfol­
genden Unterbrechungen innerhalb der 
Sendung mindestens 20 Minuten betragen. 

(5) Die Übertragung von Gottesdiensten 
darf nicht durch Werbung oder durch 
Teleshopping unterbrochen werden. Nach, 
richtensendungen und Sendungen zum 
politischen Zeitgeschehen, Dokumentar­
sendungen, Sendungen religiösen Inhalts 
und Kindersendungen dürfen nicht durch 
Werbung oder durch. Teleshopping unter­
brochen werden, wenn sie kürzer als 
30 Minuten sind. Dauern sie 30 Minuten 
oder länger, so gelten die Bestimmungen 
der Absätze 1 bis 4." 

Artikel19 

· Der Titel des Artikels 15 und die Ab· 
sätze 1 und 2 a werden wie folgt formuliert: 
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"Artlcle 15: Advertising and tele-shopping 
of particular producL, 

1. Advertising and tele-shopping for 
tobacco products shall not be allowed. 

2. Advertising and tele-shopping for 
alcoholic beverages of all varieties shall 
comply with. the following rules: 

(a) they sha/1 not be addressed particularly 
to minors and no one associated with 
the consumption of alcoholic bever­
ages in advertising or tele-shopping 
should seem tobe a minor;". 

Article 20 

In the French text, Article 15, para­
graph 2, sub-paragraphs b to e, shall be 
worded as follows: 

"(b) ils ne doivent pas associer Ja consom­
mation de l'alcool a des performances 
physiques au a la conduite automo­
bile; 

(c) ils ne doivent pas suggerer que les 
boissons alcoolisees sont dotees de 
proprietes therapeutiques ou qu' elles 
ont un effet stimulant, sedatif, ou 
qu'elles peuvent resoudre des prob­
lemes personnels; 

(d) ils ne doivent pas encourager la con­
sommation immoderee de boissons 
alcoolisees au donner une image 
negative de l'abstinence au de la 
so briete; 

(e) ils ne doivent pas souligner indoment 
la teneur en alcool des baissons." 

Article 21 

A new paragraph 5 reading as follows 
shall be inserted in Article 15: 

"5. Teie-shopping for medicines and 
medical treatment shall not be allowed." 

Article 22 

Article 16 will have the föllowing word­
ing: 

WArticle 16: Advertising and tele-shopping 
directed specitically at a single Party 

1. In order to avoid distortions in compe­
tition and endangering the television sys­
tem of a Party, advertising and tele-shop­
ping which are specifically and with some 
frequency directed to audiences in a single 
Party other than the transmitting Party shall 
not circumvent the television advertising 
and tele-shopping rules in that particular 
Party. 

«Artlcle 15: Publiclte et tele-achat pour cer -
tains produits 

1. La publicite et le tele-achat pour les 
produits du tabac sont interdits. 

2. La publiciM et le tele-achat pour !es 
boissons alcoolisees de toutes soi-tes sont 
soumis aux regles suivantes: 

a) ils ne doivent pas s'adresser particulie­
rement aux mineurs et aucune person­
ne pouvant !'.!tre consideree comme 
mineur ne doit y ~tre associee a la 
consommation de boissons alcooli­
sees;». 

· Article 20 

Dans la version frani;aise, l'article 15, 
paragraphe 2, sous-paragraphes b a e est 
libelle comme suit: 

«b) ils ne doivent pas associer Ja consom­
mation de l'alcool a des perfonmances 
physiques au a la conduite automobi­
le; 

c) ils ne doivent pas suggerer · que !es 
boissons alcoolisees sont dotees de 
proprietes therapeutiques ou qu'elles 
ont un · effet stimulant, sedatif, ou 
qu'elles peuvent resoudre des pro­
blemes personnels; 

d) ils ne doivent pas encourager la 
consommation immoderee de bois­
sons alcoolisees au donner une image 
negative de l'abstinence ou de la 
sobriete; 

e) ils ne doivent pas souligner lndament 
la teneur en alcool des boissons.» 

Article 21 

Un nouveau paragraphe 5, libelle 
comme suit, est insere ä l'article 15: 

«5. Le tele-achat pour !es medicaments et 
les traitements medicaux est interdit.» 

Article 22 

L'article 16 est libelle comme suit: 

«Article 16: Publicite et tele-achat s'adres­
sant specifiquement ä une seule P_artie 

1. Afin d'eviter des distorsions de 
concurrence et la mise en peril du systeme 
televisuel d'une Partie, la publicite et le 
tele-achat diriges specifiquement et fre­
quemment vers l'audience d'une seule Par­
tie autre que la Partie de transmission ne 
doivent pas contoumer les regles relatives 
ä la publicite tefevisee et au tele-achat 
dans cette Partie. 

„Artikel 15: Werbung und Teleshopping für 
bestimmte Erzeugnisse 

(1) Werbung und Teleshopping für 
Tabakerzeugnisse sind verboten. 

(2) Werbung und Teleshopping für alle 
Arten von alkoholischen Getränken müs­
sen folgenden Regeln entspreche~: 

a) sie dürfen sich nicht eigens an Minder -
jährige richten; niemand, der wie ein 
Minderjähriger aussieht, darf im Werbe­
oder im Teleshopping-Spot mit dem 
Konsum alkoholischer Getränke in Zu­
sammenhang gebracht werden;". 

Artikel 20 

In der französischen Fassung wird Arti­
kel 15 Absatz 2 Buchstabe b bis e wie folgt 
formuliert: 

,.b) ils ne doivent pas associer la consom­
mation de l'alcool ä des perfonmances 
physiques au a la conduite automobile; 
(sie dürfen den Konsum von Alkohol 
nicht mit körperlicher Leistung oder mit 
Autofahren in Verbindung bringen) 

c) ils ne d•ivent pas suggerer que les bcis­
sons alco•lisees sont dotees de pro­
prietes therapeutiques au qu'el!es ont 
un effet stimulant sedatif, ou qu'el!es 
peuvent resoudre des problemes per­
sonnels; (sie dürfen nicht vorgeben, 
dass Alkohol therapeutische Eigen­
schaften besitzt oder ein Anregungs• 
oder Beruhigungsmittel oder ein Mittel 
zur Lösung persönlicher Probleme ist) 

d) ils ne doivent pas encourager la con­
sommation immoderee de boissons 
alcoolisees ou donner une image nega­
tive de l'abstinence ou de la sobriete; 
(sie dürfen nicht zum unmäßigen Kon­
sum von Alkohol ermutigen oder Abs­
tinenz oder Mäßigung in einem negati­
ven Licht erscheinen lassen) 

e) ils ne dolvent pas souligner indament la 
teneuer en alcool des boissons." (sie 
dürfen den Alkoholgehalt von Geträn­
ken nicht ungebührlich betonen).~ 

Artikel21 

Ein neuer Absatz 5, der wie folgt formu­
liert ist, wird in Artikel 15 eingefügt: 

.,(5) Teleshopping für Medlt<amente und 
medizinische Behandlungen ist verboten." 

Artikel 22 

Artikel 16 wird wie folgt formuliert: 

.Artikel 16: Werbung und Teleshopping, 
die sich eigens an eine einzelne Vertrags­
partei richten 

(1) Um Wettbewerbsverzerrungen und 
die Gefährdung des Fernsehsystems einer 
Vertragspartei zu vermeiden, dürfen Wer­
bung und Teleshopping, di~ sich eigens 
und häufig an Zuschauer in einer einzelnen 
Vertragspartei außerhalb der sendenden 
Vertragspartei richten, die für die Fernseh­
werbung und das Teleshopping geltenden 
Vorschriften dieser Vertragspartei nicht 
umgehen. 
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2. The provisions cf the preceding para­
graph shall not apply where: · 

(a) the rules concemed establish a dis­
crimination between advertising and 
tele-shopping transmitted by a broad­
caster within the jurisdiction cf that 
Porty. and advertising and tele-shop­
ping trimsmitted by a broadcaster or 
any other legal or natural person within 
the jurisdiction of another Party, or 

(b) the Parties concerned have concluded 
bilateral or multilateral. agreements in 
this area." 

Article 23 

Paragraph 1 cf Article 18 shall read as 
follows: 

"1. Programmes may not be sponsored 
by natural er legal persons whose principal 
activity is the manufacture er sale of prod­
ucts, or the provision of services, the 
advertising and tele-shopping of which are 
prohibited by virtue of Article 15." 

Article 24 

A new paragraph 2 reading as follows 
shall be inserted in Article 18: 

"2. Companies whose activity includes, 
inter alia, the manufacture or sale of medi­
cines and medical treatments may sponsor 
programmes by promoting the name, 
trademark, image or activities cf the com• 
pany, to the exclusion cf any reference to 
medicines er specific medical treatment 
available only on medical prescription in 
the transmitting Party." 

Article 25 

Paragraph 2 cf Article 18 shall be renum­
bered to paragraph 3. 

Article 26 

A new Chapter JVbis reading as rollows 
shall be inserted: 

"Chapter l\fbis 

Programme services 
devoted exclusively 
to self-promotion or 

tele-shopping 

Article 1ßbls: Programme services devoted 
exclusively to selr-promotion 

1. The provisions of this Convention shall 
apply mutatis mutandis to programme ser­
vices devotec( exclusively to self-promo­
tion. · 

2. Other forms of advertising shall be 
allowed on such services within the llmits 
established by Artlcle 12 paragraphs 1 
and2. 

2. Les dispasitians du paragraphe pre­
cedent ne s'appliquent pas lorsque: 

a) les regles concemees etablissent une 
discrimination entre les messages 
publicitaires ou Je tele-achat transmis 
par un radiodiffuseur relevant de la 
competence de cette Partie et Ja publi­
cite au le tele-achat transmis par un 
radiadiffuseur au d' autres personnes 
physiques ou morales relevant de la 
competence d'une autre Partie; au 

b) les Parties cancernees ont conclu des 
accords bi- au multilateraux en ce 
domaine.» 

Article 23 

Le paragraphe 1 de I' article 18 est libelle 
commesuit: 

«1. Les emissions ne peuvent pas lltre 
parrainees par des personnes physiques 
ou morales qui ont pour activite principale 
Ja fabrication ou la vente de produits ou la 
foumiture de services dont la publicite et Je 
tele-achat sont interdits en vertu de l'ar­
ticle 15.» 

Article 24 

Un nouveau paragraphe 2, libelle 
comme suit, est insere a l'article 18: 

«2. Les entreprises qui ont pour activite, 
entre autres, la fabrication au la vente de 
medicaments et de traitements medicaux 
peuvent parrainer des emissions a condi­
tion de se limiter a la promotion du nom ou 
de l'image de l'entreprise, sans promouvoir 
des medicaments ou des traitements 
medicaux specifiques disponibles seule­
ment sur prescription medicale dans Ja 
Partie de transmission.» 

Article 25 

Le paragraphe 2 de l'article 18 estrenu­
merote comme paragraphe 3. 

Article 26 

Un nouveau Chapitre IVbis, libelle comme 
suit. est lnsere: 

«Chapitre IVbis 

Services de Programmes 
Consacres exclusivement 

a l'autopromotion 
ou au tele-achat 

Article 18bis: Services de programmes con• 
sacres exclusivement a l'autopromotion 

1. Les dispositions de la presente 
Convention s'appliquent par analogie aux 
services de programmes consacres exclu­
sivement a l'autopromotion. 

2. D'autres formes de publicite sont 
autorisees sur ces services dans Jes limites 
prevues a l'article 12 paragraphes 1 et 2. 

(2) Absatz 1 gilt nicht, 

a) wenn die betreffenden Vorschriften die 
Werbe- oder die.Teleshopping-Spots, 
die durch einen der Rechtshoheit dieser 
Vertragspartei unterliegender Rund­
funkveranstalter verbreitet werden, 
schlechter stellen als die Werbe- oder 
die Teleshopping-Spots, die durch 
einen Rundfunkveranstalter oder andere 
natürliche oder juristische Personen 
unter der Rechtshoheit einer anderen 
Vertragspartei verbreitet werden, oder 

b) wenn die betreffenden Vertragsparteien 
zwei- oder mehrseitige Übereinkünfte 
auf diesem Gebiet geschlossen haben." 

Artike123 

Artikel 18 Absatz 1 wird wie folgt formu­
liert: 

,,(1) Sendungen dürfen nicht durch natür­
liche oder juristische Personen gesponsert 
werden, deren Haupttätigkeit in der Her-

• stellung oder dem Verkauf von Erzeug­
nissen oder der Erbringung von Dienst­
leistungen besteht, für die Werbung und 
Teleshopping aufgrund des Artikels 15 ver­
boten sind." 

Artikel24 

Ein neuer Absatz 2, der wie folgt formu­
liert ist. wird in Artikel 18 eingefügt 

.(2) Unternehmen, deren Tätigkeit unter 
anderem in der Herstellung oder dem Ver­
kauf von Medikamenten und medizinischen 
Behandlungen besteht, können Sendun­
gen sponsern, falls sie sich auf die Wer­
bung für den Namen und das Erschei­
nungsbild des Unternehmens beschränken 
und für Medikamente oder spezifische 
medizinische Behandlungen, die in der 
sendenden Vertragspartei nur auf ärztliche 
Verordnung erhältlich sind, nicht werben.• 

Artikel25 

Absatz 2 des Artikels 18 wird neu als 
Absatz 3 nummeriert. 

Artikel 26 

Ein neues Kapitel IVa, das wie folgt for­
muliert ist, wird eingefügt: 

.Kapitel !Va 

Reine Eigenwerbe- oder 
Teleshopping-Programme 

Artikel 18a: Reine Eigenwerbeprogramme 

(1) Die Bestimmungen dieses Überein­
kommens gelten sinngemäß für reine 
Eigenwerbeprogramme. 

(2) Andere Werbeformen sind in diesen 
Programmen gemäß den in Artikel 12 Ab­
satz 1 und 2 festgelegten Zeitbeschränkun­
gen erlaubt. 
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Article 1 Ster: Programme services devoted 
exc!usively to tele-shopping 

1. The provisions of this Convention shall 
apply mut;:itis mutandis to programme ser­
vices devoted exclusively to tele-shopping. 

2. Advertising shall be allowed on such 
services within trie limits established in 
Article 12, paragraph 1. Article 12. para­
graph 2. shall not apply." 

Article 27 

The last sentence af paragraph 4 af Arti­
cle 20 shall be deleted and paragraph 7 of 
Article 20 shall have the following wording: 

"7. Subject to the provisions of Arti­
cle gois, paragraph 3 b and Article 23, para­
graph 3, the decisions of the Standing 
Committee shall be taken by a majority of 
three-quarters of the members present." 

Article 28 

Article 21 shall be supplemented as fol-, 
lows: 

"(fj give opinions on abuse of rights under 
Article 24bis, paragraph 2 c. 

2. In addition, the Standing Committee 
shall: 

(a) draw up the guidelines referred to in 
Article 901s, paragraph 3 b, in order to 
avoid differences between the imple­
mentation of the provisions of this Con­
vention conceming access of the public 
to events of major importance for soci­
ety and that of corresponding European 
Community provisions; 

(b) give an opinion on the measures taken 
by Parties which have drawn up a !ist of 
national or non-national events which 
are considered by those Parties as 
being of major importance for society 
in accordance with Article Sbis, para­
graph 2; 

(c) pub/ish once a year a consolidated 
!ist of the enlisted events and corre­
sponding measures notified by Parties 
in accordance with Article 9bis, para­
graph 2 e." 

Anicle29 

Two new paragraphs 5 and 6, reading as 
follows. shall be inserted in Artlcle 23: 

·s. However. the Comminee of Ministers 
may. after consultlng the Standing Com­
mittee, declde that a particular amendrnent 
shall enter into force following the expiry of 
a period of 2 years after the date on which 
it has been opened to acceptance. unless a 
Party has notified the Secretary General of 
the Council of Europe of an objection to its 
entry fnto force. Should such an objectlon 

Article 1 Ster: Services de programmes con­
sacres exclusivement au tele-achat 

1. Les dispositions de la presente 
Convention s'appliquent par analogie aux 
Services de programmes consacres exclu­
sivement au tele-achat. 

2. La publicite est autorisee sur ces ser­
vices dans !es limites quotidiennes fixees a 
l'article 12. paragraphe 1. L'article 12. 
paragraphe 2 ne s'applique pas.:, 

Article 27 

La derniere phrase du paragraphe 4 de 
l'article 20 est supprimee et le para­
graphe 7 de l'article 20 est libe!le comme 
suit: 

«7. Sous reserve des dispositions de l'ar­
ticle gbis, paragraphe 3 b et de l'article 23, 
paragraphe 3, !es decisions du Comite per­
manent sont prises a la majorite des trois 
quarts des membres presents.» 

Article 28 

L'article 21 est complete comme suit: 

«n emettre des avis sur les abus de droit 
en application de l'article 24bis, para­
graphe 2 c. 

2. En outre, le Comite permanent.: 

a) etablit les lignes directrices mention­
nees a l'article 9ois, paragraphe 3 b afin 
d'tMter des differences entre la mise en 
oeuvre des regles de cette Convention 
concemant l'acces du public a des eve­
nements d'importance majeure pour Ja 
societe et celle des dispositions corres­
pondantes du droit communautaire; 

b) donne un avis sur !es mesures prises 
par !es Parties ayant etabli une liste 
d'evenements, nationaux ou non-natio­
naux, qu'elles jugent d'une importance 
majeure pour la societe, conformement 
a l'article 9bis, paragraphe 2; 

c) publie une fois par an une liste conso!i­
dee des evenements designes et des 
mesures correspondantes communi­
ques par les Parties conformement a 
l'article 9bis, paragraphe 2 e.» 

Articfe 29 

Deux nouveaux paragraphes 5 et 6, libel­
les comme suit, sont inseres ä l'article 23: 

«5. N(!anmoins, le Comite des Ministres 
peut, apres consultation du Comite perma­
nent. decider qu'un amendement donne 
entrera en vigueur ä l'expiration d'une 
periode de 2 ans ä compter de la date a 
laquelle il aura etf!! ouvert a l'acceptation, 
sauf si une Partie a notifie au Secretaire 
General du Conseil de J'Europe une objec­
tlon a son entree en vlgueur. Lorsqu'une 

Artikel 18b: Reine Teleshopping-Program­
me 

(1) Die Bestimmungen dieses Überein­
kommens werden auch auf die ausschließ­
lich für das Teleshopping vorgesehenen 
Programme angewandt. 

(2) Werbung ist in diesen Programmen 
gemäß den in Artikel 12 Absatz 1 fest­
gelegten Zeitbeschränkungen erlaubt. Arti­
kel 12 Absatz 2 findet keine Anwendung." 

Artikel 27 

Der letzte Satz von Artikel 20 Absatz 4 
wird gestrichen, und Artikel 20 Absatz 7 
wird wie folgt formuliert: 

,,(7) Vorbehaltlich des Artikel.s 9a Ab­
satz 3 b und Artikel 23 Absatz 3 werden die 
Beschlüsse des Ständigen Ausschusses 
mit Dreiviertelmehrheit der anwesenden 
Mitglieder gefasst." 

Artikel 28 

Artikel 21 wird wie folgt ergänzt: 

.n Stellungnahmen zu Rechtsmissbräu­
chen unter Anwendung des Artikels 24a 
Absatz 2 c) abgeben. 

(2) Zudem umfasst der Aufgabenbereich 
des Ständigen Ausschusses: 

a) die· Ausarbeitung der in Artikel 9a 
Absatz 3 b) erwähnten Richtlinien, um 
Abweichungen zwischen der Umset­
zung der Bestimmungen dieses Über­
einkommens in Bezug auf den Zugang 
der Allgemeinheit zu Ereignissen von 
erheblicher gesellschaftlicher Bedeu­
tung und der Umsetzung der entspre­
chenden Bestimmungen des Gemein­
schaftsrecht zu vermeiden; 

b) die Abgabe einer Stellungnahme zu den 
- Maßnahmen, die von den Vertragspar­
teien ergriffen wurden, die eine Uste 
nationaler oder internationaler Ereignis­
se erstellt haben, die sie als von gesell­
schaftlich erheblicher Bedeutung er­
achten; 

c) die jährliche Veröffentlichung einer kon­
solidierten Liste der bezeichneten Er­
eignisse und entsprechenden recht­
lichen Maßnahmen, die von den Ver­
trag:;parteien in Übereinstimmung mit 
Artikel 9a Absatz 2 e) übermittelt wor­
den sind." 

Artikel 29 

Zwei neue Absätze 5 und 6, die wie folgt 
formuliert sind, werden in Artikel 23 einge­
fügt: 

.(5) Das Ministerkomitee kann jedoch 
nach Konsultation des Ständigen Aus­
schusses beschließen, dass eine Änderung 
nach Ablauf eines Zeitabschnitts von zwei 
Jahren nach dem Tag, an dem sie zur 
Annahme aufgelegt wurde, in Kraft tritt. es 
sei denn, eine Vertragspartei hat dem 
Generalsekretär des Europarats einen Ein­
wand gegen das Inkrafttreten notitlziert. 
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be notified, the amendment sha/1 enter into 
forcs an the first day af ths manth following 
the date an which the Party to the Conven­
tion which has notified the objection has 
deposited its instrument of acceptancs 
with t11e Secretary General of the Council of 
Europe. · 

6. lf an ärnendment has been approved 
by the Committee of Ministers, but has not 
yet entered into force in accordance with 
paragraphs 4 or 5. a State or the European 
Community may not express their consent 
to be bound by the Convention without 
accepting at the same time the amend­
ment." 

Article 30 

A new Article 24bis reading as follows 
shall be inserted: 

"Artlcle z4bis: Alleged abuses of rights con­
ferred by this Convention 

1. When the programme service of a 
broadcaster is wholly or principally direct­
ed at the territory of a Party other than that 
which has jurlsdict/on over the broadcaster 
(the 'receivlng Party'), and the broadcaster 
has established itself with a view to evad­
ing the laws in the areas covered by the 
Convent/on which would have applied to it 
had it fallen within the jurisdiction of that 
other Party, this shall constitute an abuse 
of rights. 

2. Where such an abuse is alleged by a 
Party, the following procedure shall apply: 

(a) the Parties concemed shall endeavour 
to achieve a friendly settlement; 

(b) if they fail to do so within three months, 
the recsiving Party shall refer the matter 
ta the Standing Committee; 

(c) having heard the views of the Parties 
concemed, the Standing Committee 
shall, within six months of the date on 
which the matter was referred to it, give 
an opinion on whether an abuse of 
rights has been committed and shall 
inform the Parties concerned accord­
ingly. 

3. lf the Standing Committee has con­
cluded that an abuse of rights has 
occurred, the Party whose jurisdiction the 
broadcaster ls deemed to be within shall 
take appropriate me~~~ to remedy the 
abuse of rights and shall inform the Stand­
ing Committee of those measures. 

4. lf the Party whÖse jurisdiction the 
broadcaster ls deemed to be within has 
failed to take the measures specified in 
paragraph 3 within slx months, the arbitra­
tion procedure set out in Artlcle 26, para­
graph 2, and the appendlx of the Conven-

teile objection a ete notifiee, J'amendement 
entrera en vigueur Je premier jour du mois 
suivant la date a laquelle la Partie a la 
Convention qui a notifie l'objection aura 
depose son instrument d' acceptation 
aupres du Secretaire General du Conseil 
de l'Europe. 

6. Si un amendement a ete approuve par 
le Camite des Ministres, mais n'est pas 
encore entre en vigueur conformement aux 
dispositions des paragraphes 4 ou 5, un 
Etat ou Ja Communaute europeenne ne 
peuvent pas exprimer leur consentement a 
etre lies par la Convention sans accepter 
en meme temps cet amendement.» 

Article 30 

Un nouvel article 24bis, libelle comme 
suit. est insere: 

«Article 24bis; Abus allegues des droits 
octroyes par la presente Convention 

1. LorsqUe Je service de programmes 
d'un radiodiffuseur est entierement ou prin­
cipalement toume vers le territoire d'une 
Partie autre que celle qui est competente a 
l'egard de ce radiodiffuseur (la «Partie de 
reception»), et que ce radiodiffuseur s' est 
etabli en vue de se soustraire aux leis dans 
les domaines couverts par Ja Convention 
qui lui seraient applicabJes s'il etait etabli 
sur le territoire de cette autre Partie, cela 
constitue un abus de droit. 

2. lorsqu'un abus de droit est allegue 
par une Partie, Ja procedure suivante s'ap­
plique: 

a} les Parties concernees s'efforcent de 
parvenir a un reglement amiable; 

b) si elles n'y parviennent pas- dans un 
delai de trois mois, la Partie de recep­
tion porte la question devant le Comite 
permanent; 

c) apres avoir entendu !es Parties concer­
nees. et dans un delai de six mois a 
compter de Ja date a laquelle il a ete 
saisi, le Comite permanent emet un avis 
sur la question de savoir si un abus de 
droit a ete ou non commis et le notifie 
aux Parties concernees. 

.3. Si le Comite permanent conclut a un 
abus de droit. la Partie consideree comme 
ayant competence a l'egard du radiodiffu­
seur prend !es mesures appropriees pour 
remedier ä l'abus des droits et informe le 
Comite permanent de ces mesures. 

4. Si la Partie competente a l'egard du 
radiodiffuseur n·a pas pris !es mesures 
evoquees au paragraphe 3 dans un delai 
de six mois, les Parties concemees se sou­
mettent ä Ja procedure d'arbitrage lndlquee 
ä l'artlcle 26, paragraphe 2 et dans !'An-

Wenn ein solcher Einwand notifiziert wurde, 
tritt die Änderung am ersten Tag des 
Monats nach dem Tag in Kraft, an dem die 
Vertragspartei, die den Einwand notifiziert 
hat, ihre Annahmeurkunde beim General­
sekretär des Europarats hinterlegt hat. 

(6) Wenn eine Änderung vom Minister­
komitee genehmigt, aber nach Absatz 4 
oder 5 noch nicht in Kraft getreten ist, kann 
ein Staat oder die· Europäische Gemein­
schan ihre Zustimmung, durch das über­
einkommen gebunden zu sein, nur mit 
gleichzeitiger Annahme dieser Änderung 
ausdrücken." 

Artikel 30 

Ein neuer Artikel 24a, der wie folgt for­
muliert ist. wird eingefügt: 

,.Artikel 24a: Behaupteter Missbrauch der 
durch dieses Übereinkommen eingeräum­
ten Rechte 

(1) Ein Rechtsmissbrauch liegt vor, wenn 
das Programm eines Rundfunkveranstal­
ters vollständig oder hauptsächlich auf das 
Hoheitsgebiet einer Vertragspartei gerich­
tet ist, deren Rechtshoheit der Rundfunk­
veranstalter nicht unterliegt (die .empfan­
gende Vertragspartei"), und wenn dieser 
Rundfunkveranstalter sich in der Absicht 
niedergelassen hat, sich den Gesetzen in 
den von diesem übereinkommen erfassten 
Bereichen zu entziehen, die auf ihn an­
wendbar wären, wenn er im Hoheitsgebiet 
dieser anderen Vertragspartei niedergelas­
sen wäre. 

(2) Wenn eine Vertragspartei einen 
Rechtsmissbrauch behauptet. findet fol­
gendes Verfahren Anwendung: 

a) die betroffenen Vertragsparteien be­
mühen sich um eine gütliche Beilegung; 

b) wenn sie innerhalb von drei Monaten zu 
keiner gütlichen Beilegung gelangen, 
legt die empfangende Vertragspartei 
die Angelegenheit dem Ständigen Aus­
schuss vor; 

c) nach Anhörung der betroffenen Ver­
tragsparteien nimmt der Ständige Aus­
schuss innerhalb von sechs Monaten 
nach dem Tag, an dem ihm die Angele­

. genheit vorgelegt wurde, Stellung zu 
der Frage, ob ein Rechtsmissbrauch 
begangen wurde oder nicht, und notifi­
ziert diese Stellungnahme den betroffe­
nen Vertragsparteien. 

(3) Wenn der Ständige Ausschuss zu 
dem Schluss gelangt ist. dass ein Rechts­
missbrauch vorliegt, ergreift die Vertrags­
partei. deren Rechtshoheit der Rundfunk­
veranstalter unterliegt, die geeigneten 
Maßnahmen, um den Missbrauch zu besei­
tigen und informiert den Ständigen Aus­
schuss über diese Maßnahmen. 

(4) Wenn die für den Rundfunkveran­
stalter zuständige Vertragspartei die in Ab­
satz 3 erwähnten Maßnahmen nicht inner­
halb von sechs Monaten ergreift. unterwer­
fen sich die betroffenen Vertragsparteien 
dem in Artikel 26 Absatz 2 und im Anhang 
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tion shall be pursued by the Parties con­
cerned. 

5. A receiving Party shall not take any 
measures against the programme service 
concemed until the arbitration procedure 
has been completed. 

6. Any · measures proposed or taken 
under this Article shall comply with Arti­
cle 10 of the Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Free­
doms." 

Articfe 31 

Article 28 shall have the following word­
ing: 

"Article 28: Relations between the Conven­
tion and the internal law of the Parties 

Nothing in this Convention shall prevent 
the Parties from applying stricter or more 
detaiied rules than those provided for in 
this Convention to programme services 
transmitted by a broadcaster deemed tobe 
within their jurisdiction, within the meaning 
of Article 5." 

Article 32 

Paragraph 1 of Article 32 shall have the 
fo/lowing wording: 

"1. At the time cf signature cr when 
depcsiting its Instrument cf ratification. 
acceptance, approval or accession any 
State may declare that it reserves the right 
to restrict the retransmission on its territo­
ry, solely to the extent that it does not com­
ply with its domestic legislation, of pro­
gramme services containing advertising for 
alcoholic beverages according to the rules 
provided for in Article 15, paragraph 2, of 
this Convention. 

No other reservation may be made." 

Article 33 

In Article 20, paragraph 2, Article 23, 
paragraph 2, Article 27, paragraph 1, Arti­
cle 29, paragraphs 1 and 4, Artide 34 and 
in the closing formula, the words "Euro­
pean Economic Community" are repfaced 
by "European Community". 

Article 34 

This Protocol shall be open for accep­
tance by the Parties to the Convention. No 
reservation may be made. 

Article '35' 

1. This Protocol shall enter into force on 
the first day of the month following the date 
on which the last of the Parties to the Con­
vention has deposited its Instrument cf 
acceptance with the Secretary General cf 
the Council of Europe. 

2. However, this Protocol shall enter into 
force following the explry of a perlod of 2 

nexe a la Convention. 

5. Une Partie de reception ne peut 
prendre de mesures a l'encontre d'un ser­
vice de programmes avant la fin de la pro­
cedure d'arbitrage. 

6. Toutes les mesures proposees ou 
prises en vertu du present article doivent 
etre conformes a l'article 10 de la Conven­
tion de sauvegarde des Droits de l'Homme 
et des Libertes fondamentafes.» 

Artikel 31 

L'article 28 est libelle comme suit: 

«Articfe 28: Relations entre la Convention 
et le droit interne des Parties 

Aucune disposition de Ja presente 
Convention ne saurait empecher les Par­
ties d'appliquer des regles plus strictes au 
plus detaillees que celles prevues dans la 
presente Convention aux services de pro­
grammes transmis par un radiodiffuseur 
relevant de leur competence, au sens de 
l'article 5.» 

Article 32 

Le paragraphe 1 de l'article 32 est libelle 
commesuit: 

«1. Au moment de la signature au au 
moment du dep0t de son instrument de 
ratification, d'acceptation, d'approbation 
ou d'adMsion, tout Etat peut declarer qu'il 
se reserve le droit de s'opposer a la 
retransmission sur son territoire. dans Ja 
seule mesure oa elle n'est pas conforme 
a sa legislation nationale, de services de 
programmes contenant de Ja publicite pour 
les boissons alcoolisees seien les regles 
prevues a J'article 15, paragraphe 2, de la 
presente Convention. 

Aucune aucre reserve n'est admise.» 

Article 33 

A l'article 20, paragraphe 2, l'article 23, 
paragraphe 2, l'article 27, paragraphe 1, 
l'articte 29, paragraphes 1 et 4, l'article 34 
et dans la formute finale, les mots «Com­
munaute economique europeenne» sont 
remplaces par «Communaute europeenne». 

Article 34 

Le present Protocole est ouvert a l'ac­
ceptation des Parties a la Convention. 
Aucune reserve n'est admise. 

Article 35 

1. Le present Protocofe entrera en 
vigueur le premier jour du mois suivant la 
date a faquelle la demiere des Parties a la 
Convention aura depose son Instrument 
d'acceptation aupres du Secretaire Gene­
ral du Conseil de l'Europe. 

2. Neanmoins, le present Protocole 
entrera en vlgueur a l'expiration d'une 

zu diesem übereinkommen erwähnten 
Schiedsverfahren. 

(5) Eine empfangende Vertragspartei 
kann vor dem Abschluss des Schiedsver­
fahrens keine Maßnahmen gegen ein Pro­
gramm ergreifen. 

(6) Alle gemäß diesem Artikel vorge­
schlagenen oder getroffenen Maßnahmen 
müssen dem Artikel 10 der Konvention zum 
Schutze der Menschenrechte und Grund­
freiheiten entsprechen." 

Artikel 31 

Artikel 28 wird wie folgt formuliert: 

.. Artikel 28: Verhältnis zwischen dem über­
einkommen und dem innerstaatlichen 
Recht der Vertragsparteien 

Dieses übereinkommen hindert die Ver­
tragsparteien nicht. strengere oder aus­
führlichere Bestimmungen als die in die­
sem übereinkommen enthaltenen auf Pro­
gramme anzuwenden, die durch einen ihrer 
Rechtshoheit unterliegenden Rundfunkver­
anstalter im Sinne des Artikels 5 verbreitet 
werden." 

Artikel 32 

Artikel 32 Absatz 1 wird wie folgt formu­
liert: 

.(1) Bei der Unterzeichnung oder der Hin­
terlegung seiner Ratifikations-, Annahme-, 
Genehmigungs- oder Beitrittsurkunde kann 
jeder Staat erklären, dass er sich das Recht 
vorbehält, die Weiterverbreitung von Pro­
grammen, die Werbung für alkoholische 
Getränke nach Maßgabe des Artikels 15 
Absatz 2 enthalten, in' seinem Hoheits­
gebiet zu beschränken, soweit diese Wei­
terverbreitung seinen innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften nicht entspricht. 

Andere Vorbehalte sind nicht zulässig." 

Artikel 33 

In Artikel 20 Absatz 2, Artikel 23 Absatz 2, 
Artikel 27 Absatz 1, Artikel 29 Absätze 1 
und 4, Artikel 34 und in der Schlussformel 
wird der Begriff „Europäische Wirtschafts­
gemeinschaft" durch „Europäische Ge­
meinschaft" ersetzt. 

Artikel 34 

Dieses Protokoll wird zur Annahme 
durch die Vertragsparteien des Überein­
kommens aufgelegt. Vorbehalte sind nicht 
zulässig. 

.Artikel 35 

(1) Dieses Protokoll tritt am ersten Tag 
des Monats nach dem Tag in Kraft. an dem 
die letzte Vertragspartei des Übereinkom­
mens ihre Annahmeurkunde beim General­
sekretär des Europarats hinterlegt hat. 

(2) Dieses Protokoll tritt jedoch nach 
Ablauf eines Zeitraums von zwei Jahren 
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years after the date on which it has been 
opened to acceptance, unless a Party to 
the Convention has notified the Secretary 
General of the Council aF Europe of an 
objection to its entry into force. The right to 
make an objection shall be reserved to 
those States or the European Community 
which expressed their consent to be bound 
by the Convention prior to the expiry of a 
period of three rnonths after the opening 
for acceptance of this Protocol. 

3. Should such an objection be notified. 
the Pratocol shall enter into force an the 
first day of the rnonth following the date on 
which the Party to the Convention which 
has notified the objection has deposited its 
instrurnent of acceptance with the Secre­
tary General of the Council of Europe. 

4. A Party to the Convention may, at any 
time, declare that lt will apply the Protocol 
on a provisional basis. 

Article 36 

Tue Secretary General of the Council of 
Europe shall nodfy the member States of 
the Council of Europe, the other Parties to 
the Convention and the European Commu­
nity of: 

(a) the deposit cf any instrument cf 
acceptance; 

periode de 2 .ans a compter de la date a 
laquelle il aura ete ouvert a I' acceptation, 
sauf si une Partie a la Convention a notifie 
au Secretaire General du Conseil de l'Euro­
pe une objection a son entree en vigueur. 
Le droit de faire une objection est reserve 
aux Etats ou a la Communaute europeenne 
qui ont exprime leur consentement a ~tre 
lies par la Convention avant l'expiration 
d'une periode de trois mois suivant l'ouver­
ture a I' acceptation du present Prot.ocole. 

3. Lorsqu'une teile abjection a ete noti· 
fiee. le Protocole entrera en vigueur le pre• 
rnier jour du mois suivant la date a laquelle 
la Partie a la Convention qui a notifie l'ob­
jection aura depose son instrument d'ac­
ceptadon aupres du Secretaire General du 
Conseil de l'Europe. 

4. Une Partie a la Convention peut. a taut 
moment, declarer qu'elle appliquera ce 
demier a titre provisoire. 

Article 36 

Le Secretaire General du Conseil de 
l'Europe notifiera aux Etats membres du 
Conseil de l'Europe, aux autres Parties a la 
Convention et a la Communaute europee­
ne: 

a) le depöt de taut instrument d'accepta­
tion: 

nach dem Tag in Kraft, an dem es zur An­
nahme vorgelegt wurde, es sei denn. eine 
Vertragspartei hat dem Generalsekretär 
des Europarats einen Einwand gegen das 
Inkrafttreten notifizlert. Das Recht, einen 
Einwand zu erheben, ist den Staaten oder 
der Europäischen Gemeinschaft vorbehal­
ten, die innerhalb von drei Monaten nach 
Auflegung dieses Protokolls zur Annahme 
ihre Zustimmung ausgedrückt haben, 
durch dieses übereinkommen gebunden 
zu sein. 

(3) Wenn ein solcher Einwand notifiziert 
wurde. tritt das Protokoll am ersten Tag 
des Monats nach dem Tag in l<raft, an dem 
die Vertragspartei, die den Einwand notifi­
ziert hat, ihre Annahmeurkunde beim 
Generalsekretär des Europarats hinterlegt 
hat. 

(4) Eine Vertragspartei kann jederzeit er• 
klären, dass sie das übereinkommen vor. 
läufig anwendet. 

Artikel 36 

Der Generalsekretär des Europarats 
notifiziert den Mitgliedstaaten des Europa­
rats, den anderen Vertragsstaaten des 
Übereinkommens und der Europäischen 
Gemeinschaft: 

a) jede Hinterlegung einer Annahmeur -
kunde; 

(b) any declaration of provisicnal applica­
tion of this Protocol in accordance with 
Article 35, paragraph 4; 

b) toute declaration d'application provi- b) jede Erklärung der vorläufigen Anwen-
soire du present Protocole faite confor - dung dieses Protokolls nach Artikel 35 
mement a l'article 35, paragraphe 4; Absatz 4; 

(c) any date of entry into Force of this Pro- c) toute date d'entree en vigueur du pre-
tocol in accardance with Article 35, sent Protocole conformement ä l'arti-
paragraphs 1 to 3; cle 35, paragraphes 1 ä 3; 

(d) any other act, notification or communi­
cacion relating to this Protocol. 

Done at Strasbourg, tlle 9th day of Sep• 
tember 1998, in English and French, and 
opened for acceptance the 1st day of Octo­
ber 1998. Both texts are equally authentic 
and shall be deposited in a single copy in 
the archives of the Council of Europe. The 
Secretary General of the Council of Europe 
shall transmit certilied copies to each 
member State of the Council of Europe, to 
the other Parties to the Convention and to 
the European Community. 

d) taut autre acte, notification ou commu­
nication ayant trait au present Proto• 
cole. 

Fait a Strasbourg, le 9 septembre 1998, 
en frarn;ais et en anglais, et ouvert ä l'ac­
ceptation le 1er octobre 1998. Les deux 
textes font egalement fol et seront deposes 
en un seul exemplaire dans !es archives du 
Conseil de l'Europe. Le Secretaire General 
du Conseil de l'Europe en communiquera 
copie certifiee conf arme a chacun des 
Etats membres du Conseil de l'Europe, aux 
autres Parties ä la Conventicn et a la Com­
munaute europeenne. 

c) jeden Zeltpunkt des lnkrafttretens die­
ses Protokolls nach Artikel 35 Absätze 1 
bis3; 

d) jede andere Handlung, Notifikation 
oder Mitteilung im Zusammenhang mit 
diesem Protokoll. 

Geschehen zu Straßburg am 9. Septem­
ber 1998, in englischer und französischer 

, Sprache, und am 1. Oktober 1998 zur 
Annahme aufgelegt. Die beiden Fassungen 
sind gleichermaßen verbindlich und wer­
den in einer Urschrift im Archiv des Europa­
rats hinterlegt. Der Generalsekretär des 
Europarats übermittelt allen Mitgliedstaa­
ten des Europarats, den anderen Vertrags-_ 
staaten des Übereinkommens und der 
Europäischen Gemeinschaft beglaubigte 
Abschriften. 

- GV. NRW. 2000 S. 118. 
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